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Vorwort

Bei dieser Arbeit handelt es sich um die leicht überarbeitete und gestraffte 
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zu Dank verpflichtet. Mein besonderer Dank gilt dem langjährigen Betreuer 
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großzügig gewährten Habilitationsstipendium ermöglicht. Der Kommission 
für Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien danke ich für 
die Aufnahme meiner Arbeit in die Reihe »Beiträge zur Geschichte des Parla­
mentarismus und der politischen Parteien«.
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wissenschaften Speyer, der Teile des Manuskriptes in seiner Entstehungsphase 
gelesen hat, verdanke ich wertvolle Ratschläge. Wie bei den weitaus meisten 
meiner Veröffentlichungen schulde ich auch bei dieser der freundschaftlichen 
Unterstützung, der Kritik und kenntnisreichen Kommentierung durch Prof. 
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Einleitung

I. Ausgangspunkt: Der demokratische Verfassungsstaat als Synthese 
antinomischer Bauelemente

Das Wort »Demokratie« hat seit seinen Anfängen in der altgriechischen Staats­
formenlehre eine wechselhafte Karriere durchlaufen.^ Überwogen zu Beginn 
die pejorativen Konnotationen (in der wirkungsmächtigen Typologie des Ari­
stoteles hieß »Demokratie« die Entartungsform der Herrschaft der Vielen), 
fristete der Begriff über Jahrhunderte ein Schattendasein als Terminus technicus 
der Gelehrtensprache, so erlebte er seit dem 18. Jahrhundert eine Renaissance, 
einen positiven Bedeutungswandel und entwickelte im Zeitalter der Massen 
»die Tendenz, synonym mit allem Guten, Schönen und Wahren in der Gesell­
schaft zu werden«.^ Im 20. Jahrhundert glaubte kaum noch eine Partei oder ein 
Regime auf das schmückende Attribut »demokratisch« verzichten zu können. 
Dadurch ist der Begriff zu einer Allerweltsformel degeneriert, sein Bedeutungs­
gehalt nahezu nach Belieben ausgedünnt und ausgedehnt worden - man denke 
nur an Pleonasmen wie »Volksdemokratie« oder »demokratische Volksrepu­
blik«.

Dieser Vorgang hat jedoch nicht zu einer dauerhaften Entwertung des 
Begriffs geführt. So ist »Demokratie« zum schlichten Synonym für jenen Ty­
pus politischer Ordnung geworden, wie er sich seit den »demokratischen 
Revolutionen« in Amerika und Frankreich zunächst in den Kernstaaten des 
»Westens« (Vereinigte Staaten, Frankreich, Großbritannien) etabliert hat. Die­
se Art der Benennung erleichtert nicht gerade das Verständnis für die Funkti­
onsweise der betreffenden Systeme, da wesentliche ihrer Elemente auf vorde­
mokratische Traditionen zurückgehen oder zumindest eine gewisse Eigenstän­
digkeit gegenüber den Kernideen der »Demokratie« behaupte(te)n. Die 
Kernideen treten immer dann deutlich zu Tage, wenn »mehr Demokratie« 
gefordert wird. Der ursprüngliche Wortsinn kommt so zum Vorschein.

»Demokratie« (»Volksherrschaft«) entstammt der Welt der altgriechischen 
Stadtstaaten und verbindet sich mit zwei Tendenzen: i. der Ausdehnung der 
Vollbürgerschaft auf breitere Schichten (von einer Herrschaft des »Volkes« 
konnte nie die Rede sein, da Sklaven, Frauen, Nicht-Einheimische und natür­
lich Kinder von vornherein ausgeschlossen blieben)\ 2. dem Abbau nicht vom

’ Vgl. zur Wort- und Begriffsgeschichte: W. Conze/R. Koselleck/H. Maier/C. Meier/H. L. 
Reimann, Art. »Demokratie«, in: O. Brunner/W. Conze/R. Koselleck (Hrsg.), Geschichtli­
che Grundbegriffe, Bd. 2,1972, S. 821-899.

^ So K. V. Beyme, Demokratietheorie, 1973, S. 4.
^ »Der Widerstand gegen die adligen Geschlechter und gegen die Tyrannis sowie die im Kriege 

P*erserkriege] den nichudhgen Athenern abverlangten Leistungen hatten die Frage nach der Er-
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Volk kontrollierter Herrschaft und der Zusammenballung wesentlicher ge- 
meinschafdicher Entscheidungskompetenzen bei der Urversammlung selbst 
(in der attischen Demokratie: der Ekklesia). Demokratie in diesem Sinne ist 
dem Ideal einer Identität von Regierenden und Regierten verpflichtet.“* Der 
Begriff beinhaltet die direkte Herrschaftsausübung breiter, als vollberechtigt 
geltender Bevölkerungskreise. Diese originäre Wortbedeumng wird durch die 
erst seit der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts vor allem durch das Vorbild der 
Vereinigten Staaten begünstigte Neigung überdeckt, »Demokratie« mit dem 
auf eine breite Basis gestellten Repräsentativsystem gleichzusetzen^ tritt aber in 
der Formel von der »Demokratisierung« offen zu Tage. »Mehr Demokratie« 
meint nämlich auch in der jüngeren Vergangenheit und Gegenwart: i. die 
Ausdehnung von Wahl- und Entscheidungskompetenzen auf breitere Bevöl­
kerungskreise (man denke an die Abschaffung des Zensus, die Einführung des 
Frauenwahlrechts oder die Herabsetzung des Wahlalters), 2. die Stärkung der 
Direktentscheidungskompetenz des Volkes (z.B. durch Plebiszite) und 3. die 
Ausweitung der Demokratie auf gesellschaftliche Teilbereiche. »Demokratisie­
rung« zielt also auf mehr Gleichheit an Teilhaberechten (im politischen, sozia­
len, ökonomischen, kulturellen Sektor) und auf deren möglichst unmirtelbare 
Ausübung (im Sinne der Doktrin von der Volkssouveränität).

Offenkundig bedeutet »Demokratie« etwas anderes, je nachdem ob damit 
die mittelbare, repräsentative Demokratie gemeint ist, wie sie von den Kern­
staaten des »Westens« ihren Ausgang genommen hat, oder ein am Archetyp der 
griechischen Polis orientiertes System unmittelbarer Volksherrschaft, die deren 
konsequente »Demokratisierung« zur Voraussetzung hätte.^ Geht man vom 
ursprünglichen Wortsinn aus, so kann das zweite Verständnis von »Demokra­
tie« auf ältere Rechte verweisen. Es entspricht auch der Etymologie in höherem 
Maße, läßt doch die Formel von der »Volksherrschaft« eine zwar vom »De­
mos« ausgehende, aber nicht von ihm selbst ausgeübte Staatsgewalt als ein 
Surrogat erscheinen. Einer der Nestoren der deutschen Politikwissenschaft 
nach 1945, Dolf Sternberger, hat aus eben diesem Grunde dafür plädiert, nicht 
von der repräsentativen »Demokratie«, sondern - im Anschluß an die Staats­
formenlehre des Aristoteles - von der »neuen Politie« zu sprechen, da der

12

Weiterung der in der Politik Aktiven auf alle Bürger aufgeworfen«. J. Bleicken, Die athenische 
Demokratie, ^1994, S. 288.
»Die Aufsplitterung des Archontats, die Schwächung des alten Adelsrates, des Areopags, und die 
Schaffung eines neuen Rates, der in allem den Willen zur Identität der Regierenden mit den Re­
gierten widerspiegelte, sind Etappen der Demokratisierung.« J. Bleicken, Die athenische Demo­
kratie, ^1994, S. 303. Siehe auch die prägnante, verfassungstypologisch ausgerichtete Charakteri­
sierung bei: A. Demandt, Antike Staatsformen, 1995, S. 191-231.

^ Vgl. H. Maier, Zur neueren Geschichte des Demokratiebegriffs, in: K. v. Beyme (Hrsg.), Theory 
andPolitics, 1971,S. 144 f. An anderer Stelle charakterisiert Maier die sich im 19. Jahrhundert voll­
ziehende Ablösung des älteren, an der altgriechischen Polis orientierten Demokratiebegriffs durch 
den einer mittelbaren Demokratie als »Abschied von der Antike«: Ders., Art. »Demokratie«, 
S. 872.

* Zu diesem Problem noch immer lesenswert: W. Hennis, Demokratisierung. Zur Problematik ei­
nes Begriffs (1969), in: Ders., Die mißverstandene Demokratie, 1973, S. 26-51.
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moderne Verfassungsstaat weit angemessener als eine »>Mischung< von Demo­
kratie und Oligarchie« zu fassen sei, nämlich als die »strenge Verknüpfung und 
wechselseitige Abhängigkeit einer politischen Klasse und einer allgemeinen 
Bürgerschaft, besonders in der Gestalt der politischen Parteien und der Wähler­
schaft«/ Zwar handelt es sich nicht um eine »Oligarchie« im strengen Sinne, da 
die »politische Klasse« aus Wahlen hervorgeht und sich vor den Wählern in 
periodischen Abständen zu verantworten hat. Zwischen den Wahlen verfügen 
die politischen Amtsträger im Rahmen der Gesetze über Handlungsspielräume 
und sind keineswegs gehalten, jeden Schritt gegenüber ihren Wählern zu recht- 
fertigen. Aus konsequent »demokratischer« Sicht muß eben dies anstößig er­
scheinen, während es die Deutung des Verfassungsstaates als »neue Politie« in 
den Rang einer funktionalen Notwendigkeit erhebt.

Sternbergers Umbenennungsvorschlag hat wenig Resonanz gefunden. Ihm 
stehen eingewurzelte Sprachkonventionen im Wege. Zudem läßt sich derselbe 
Zweck erreichen, indem man den Gattungsbegriff der »Demokratie« durch den 
- ebenfalls geläufigen - des Verfassungsstaates ersetzt und ihn mit dem präzisie­
renden Attribut »demokratisch« versieht. Gleichwohl: Die Überlegungen des 
Heidelberger Politikwissenschaftlers zielten im Kern auf ein differenzierteres 
Verständnis demokratischer Verfassungsstaaten vor dem Hintergrund ihrer 
verschlungenen und teilweise disparaten historischen Traditionslinien.

Sternberger war sich bewußt, daß die »demokratisch-oligarchische Doppel- 
gestalt«^ keineswegs die einzige Bruchlinie im zusammengewachsenen Gefüge 
bildet. Auch das Spannungsverhältnis zwischen den Merkrnalen des »Rechts­
staates« und der »Demokratie« ist ihm nicht entgangen. Bereits Anfang der 
fünfziger Jahre hat der schweizerische Verfassungsrechder Werner Kägi das 
Verhältnis von »Rechtsstaat und Demokratie« mit den Stichworten »Antino­
mie und Synthese« charakterisiert'® und anhand von Beispielen gezeigt, »wie 
die extreme Durchführung des Prinzips der Demokratie diese zwangsläufig 
rechtsstaatsfeindlich werden läßt.«" Eine mit absoluter Entscheidungskompe­
tenz ausgestattete, gewaltenmonistische, für allzuständig geltende, an keinerlei 
Rechtsnormen gebundene demokratische Mehrheit ist in der Lage, alle institu­
tionellen Sicherungen des Rechtsstaates (wie das Prinzip der Gewaltenteilung 
und die Kompetenzhierarchie der richterlichen Gewalt) zu durchbrechen und 
selbst die ihm zugrundeliegenden obersten Werte (wie das Prinzip der Unan­
tastbarkeit der menschlichen Würde) in Frage zu stellen. Angesichts dieser 
Gefahren warnt Josef Isensee zu Recht: »Die demokratische Regierungsmaxi-

13

8

^ D. Stemberger, Die neue Politie, 1984, S. 39.
* Im Anschluß an Sternberger arbeitet Peter Graf Kielmansegg dieses Spannungsverhältnis deut­

lich heraus: Ders., Die »Quadratur des Zirkels«. Überlegungen zum Charakter der repräsentati­
ven Demokratie, in: U. Matz (Hrsg.), Aktuelle Herausforderungen, 1985, S. 9-41. Der Beitrag 
bildet ein (überarbeitetes) Kapitel in folgendem Band: Ders., Das Experiment der Freiheit, 1988, 
S. 41-74.

’ D. Sternberger, Die neue Politie, 1984, S. 39.
W. Kägi, Rechtsstaat und Demokratie. Antinomie und Synthese (1953), in: U. Matz (Hrsg.), 
Grundprobleme, 1973, S. 107-146.
W. Kägi, Rechtsstaat und Demokratie, 1973, S. 123 (Hervorhebung im Original).
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me der Bürgernähe [...] könnte grundrechtsbedrohlich werden, wenn sie den 
rechtsstaatlichen Sicherheitsabstand zu den Freiheitsbereichen aufhöbe, wenn 
Demokratie zur totalen Reglementierung, zur aufdringlichen Beglückung, zur 
Lebenskonfektionierung nach Mehrheitsgeschmack mißriete«.'^

Der Münchener Politikwissenschaftler Heinz Läufer sah den demokrati­
schen Verfassungsstaat als coincidentia oppositorum, als eine Vereinigung ge­
gensätzlicher Prinzipien, die bei konsequenter Auslegung allesamt unvereinbar 
seien und erst in einem Verhältnis ausgleichender Balance zu einem spannungs­
reichen Zusammenwirken gelangten.'^ Für das Thema dieser Untersuchung 
von besonderem Interesse ist der Zielkonflikt zwischen Freiheit und Gleich­
heit: Ungehemmte individuelle Freiheit führt erfahrungsgemäß zu mehr gesell­
schaftlicher Ungleichheit. Mehr Gleichheit in den Lebensverhältnissen der 
Menschen bedarf regulierender Eingriffe, die den Freiheitsraum des Einzelnen 
beschränken. Nehmen die gleichheitsfördernden Interventionen ein Übermaß 
an, kann dies bis zur Vernichtung individueller Freiheit führen. Das Span­
nungsverhältnis zwischen Freiheit und Gleichheit erscheint unauflösbar.

Wechselt man von der synchronen zur diachronen Betrachtungsebene, so 
bietet sich die complexio oppositorum als das Produkt von langwierigen Vor­
gängen historischer Verfassungsbildung dar, die ihren Ausgang nicht von ei­
nem theoretisch entwickelten, in sich schlüssigen Entwurf genommen haben, 
sondern aus der komplizierten Wechselwirkung von Erfahrungsprozessen und 
ihrer reflexiven Aufarbeitung erwachsen sind. Carl Joachim Friedrich hat die­
sen Vorgang als historische Synthese von Demokratie und Konstitutionalismus 
beschrieben: »Der Konstitutionalismus war anfangs weder in England noch 
anderswo demokratisch, sondern vielmehr aristokratisch. Obwohl die ameri­
kanische Unabhängigkeitserklärung und die Menschenrechte der französi­
schen Revolution die Gleichheit aller Menschen proklamiert hatten, bUeb die 
herrschende politische Praxis der demokratischen Lehre gegenüber skeptisch. 
Der Federalist zeigt keine große Liebe für die Masse des gemeinen Volkes. Er 
redet viel von den >Ausbrüchen der Volksleidenschaft< und dergleichen. Das 
ganze 19. Jahrhundert hindurch blieben die Intellektuellen in England und in 
anderen Ländern der Demokratie gegenüber äußerst kritisch eingestellt. Von 
noch größerer Wichtigkeit ist, daß die Demokratie im Sinne des allgemeinen 
Wahlrechts für Männer und Frauen, der gleichberechtigten Teilnahme aller 
Klassen, besonders der Arbeiterklasse, am politischen Leben und der Beseiti­
gung jeder rassischen und religiösen Diskriminierung, sich im 19. Jahrhundert 
nur langsam ausbreitete«.*"* Hinzuzufügen wäre: Konstitutionalismus und De-

14

J. IsENSEE, Grundrechte und Demokratie, 1981, S. 20 f. Siehe zur verfassungsrechtlichen Diskus­
sion zur »Grundspannung zwischen Konstitutionahsmus und Demokratie«: U. R. Haltern, 
Verfassungsgerichtsbarkeit, 1998, S. 172-204.
Vgl. H. Läufer, Die Widersprüche im freiheithchen demokratischen System oder die Demokra­
tie als eine coincidentia oppositorum, in: L. Reinisch (Hrsg.), Freiheit & Gleichheit, 1974, 
S. 15-26. Siehe in demselben Band auch den Beitrag von: K. Löw, Die Freiheit und die Freiheiten,

,4 C. J. Friedrich, Der Verfassungsstaat der Neuzeit, 1953, S. 33 (Hervorhebung im Original).
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mokratie wurden von unterschiedlichen Theorietraditionen gespeist, die teils 
harmonierten, teils aber auch in einem Gegensatz zueinander standen. Das 
Endprodukt ihres windungs- und variantenreichen Zusammenwachsens konn­
te daher keine fugenlose Einheit bilden.

2. Terminologie und Problemstellung

Diese Untersuchung will dem Mischungsverhältnis von Antinomie und Syn­
these in statu nascendi nachspüren. Ihr Gegenstand sind die beiden Hauptströ­
mungen, die in den modernen Verfassungsstaat münden: Liberalismus und 
Demokratie. Von aufklärerischem Denken gespeist, lange Zeit nur als lose 
politische »Familien« präsent, verdichteten sie sich in den verschiedenen euro­
päischen Ländern - hier früher, dort später - zu anfängUch sehr locker organi­
sierten »Paneien«. In Deutschland, dem Ort der Untersuchung, ist dies im 
Vergleich zu Großbritannien und Frankreich spät geschehen: Zwar gab es 
bereits Ende des 18. Jahrhunderts die Gruppen der »deutschen Jakobiner«; und 
nach 1815 ist auf demokratische Aktivitäten am linken Flügel der Burschen­
schaften zu verweisen. Aber erst in dem gemeinhin als »Vormärz« bezeichne- 
ten Zeitraum zwischen der Julirevolution von 1830 und der Märzrevolution 
von 1848'^ kristallisierten sich in der Auseinandersetzung mit dem gemäßigten 
Liberalismus »ultraliberal«, »radikal« oder »demokratisch« gesinnte Personen­
kreise heraus, die sich zu einer über einen längeren Zeitraum hinweg fortwir­
kenden Gesinnungsgemeinschaft mit klaren programmatischen Konturen und 
parteibildender Tendenz verdichteten.

Im folgenden wird immer wieder von »Liberalismus« und »Demokratie«, 
von »Liberalen« und »Demokraten« die Rede sein, obschon weder der Inhalt 
der Etiketten - dies gilt allerdings für die allermeisten Begriffe des historisch­
politischen Lexikons - noch ihre Deutung im Sinne zweier wesentlich vonein­
ander geschiedener Strömungen als unangefochten gelten kann. Der breiteste 
Konsens dürfte über den Begriff des »Liberalismus« zu erzielen sein: Er wird 
als Bezeichnung für eine gegen Absolutismus und Ständestaat gleichermaßen 
gerichtete Verfassungsbewegung verstanden, die - vom Leitbild des autono­
men Subjekts ausgehend - nach Grundrechtssicherung und bürgerlicher Teil­
habe am poHtischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozeß strebt.*^ Der 
Name »Liberale« als Parteibezeichnung hat seinen Ursprung in den spanischen

Gelegentlich findet sich in der Literatur auch die Bezeichnung »Vormärz« für den gesamten Zeit­
raum von 1815 bis 1848. Siehe etwa: P. M. Ehrle, Volksvertretungen im Vormärz, Teil i, 1979, 
S. I.
Dieses Begriffsverständnis entspricht dem thematischen Zuschnitt der Untersuchung. Als »politi­
sche« Verfassungsbewegung beginnt der deutsche Liberalismus um 1815, als geistige Bewegung 
reicht er - etwa in Gestalt der Diskussionen um die englische Verfassung - weit ins 18. Jahrhun­
dert zurück. Vgl. zur Diskussion um den Begriffsinhalt: J. S. Schapiro, Was ist Liberalismus?, in: 
L. Gall (Hrsg.), Liberalismus, ^1980, S. 20-36; G. de Ruggiero, Geschichte des Liberahsmus in 
Europa, 1964, S. 333-360.
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Cortes von 1812 (»Liberales« und »Serviles«)'^ und danach rasche Verbreitung 
gefunden. In der zeitgenössischen Diskussion des Vormärz firmieren die »Li­
beralen« vielfach auch als »Konstitutionelle«, doch ist dieser Begriff einerseits 
enger (z. B. erstreckt er sich nicht auf die Wirtschaftspolitik), andererseits wei­
ter (es gab ebenso konservative und demokratische »Konstitutionelle«) ge­
faßt.’* In Deutschland setzt die liberale Absolutismus- und Ständestaatskritik 
im 18. Jahrhundert ein, nimmt aber erst nach dem Ende der napoleonischen 
Herrschaft - ausgehend vom südlichen Deutschland - konkrete verfassungspo­
litische Gestalt an. Zu den Foren publizistischer Auseinandersetzung gesellen 
sich nun die frühen Parlamente als Aktionszentren des Liberalismus. Der ältere 
»Beamten-« und »Geheimratsliberalismus« in den Ministerien und Verwaltun­
gen wird um den »Kammerliberalismus« erweitert.

Stärker als die Benennung der liberalen Strömung ist jene der »demokrati­
schen« schwankend und umstritten. Vielfach wird den - ebenfalls aus der 
zeitgenössischen Diskussion stammenden - Bezeichnungen »Radikalismus« 
und »Radikale« der Vorzug gegeben’’, weil der Name »Demokraten« aus 
heutiger Sicht auf den modernen Verfassungsstaat verweist. Da die eigene 
Arbeit einen spezifischeren Demokratiebegriff einführt und das Demokratie­
verständnis der vormärzlichen »Demokraten« - wie sich zeigen läßt - auch 
ohne diese Tradition nicht angemessen zu verstehen ist, werden derartige Be­
denken jedoch entkräftet. Geht man vom heutigen Wortgebrauch aus, sprechen 
die gravierenderen Argumente gegen die Verwendung des Radikalismusbe­
griffs. Im Gegensatz zu dem der »Demokratie« scheint »Radikalismus« eine 
grundsätzhche und tiefgreifende Gegnerschaft zum demokratischen Verfas­
sungsstaat in toto nahezulegen und leistet daher in größerem Maße Mißver­
ständnissen Vorschub.^®

Die Auffassung von der Eigenständigkeit beider Strömungen: Liberalismus 
und Demokratie (oder »Radikalismus«) hat inzwischen viele Anhänger^’; die 
verschlungenen Wege der Forschung im Verlauf von eineinhalb Jahrhunderten 
werden im folgenden Abschnitt nachgezeichnet. Auch diese Untersuchung 
betont trotz der Gemeinsamkeiten die Unterschiede zwischen beiden Strö­
mungen. Wer sie - entgegen allen Differenzen - als ein einheitliches Ganzes 
verstehen zu dürfen glaubt, geht von falschen Voraussetzungen aus und muß
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Bei der Entstehung des spanischen Begriffs dürfte wiederum das napoleonische Propaganda- 
Schlagwort von den »idees liberales« als Vorlage gedient haben. Vgl. R. Vierhaus, Art. »Libera­
lismus«, in; O. Brunner/W. Conze/R. Koselleck (Hrsg.), Geschichtliche Grundbegriffe, 
Bd. 3,1982, S. 751.
Siehe zum Begriff ausführlich das fünfte Kapitel.
Vgl. vor allem folgende Studien: G. Mayer, Radikahsmus, ^1969; P. Wende, Radikalismus im 
Vormärz, 1975; ders., Art. »Radikalismus«, in: O. Brunner/W. Conze/R. Koselleck (Hrsg.), 
Geschichdiche Grundbegriffe, Bd. 5,1984, S. 113-133.
Vgl. zur verbreiteten Gleichsetzung von »Radikalismus« und »Extremismus«: U. Backes, Politi­
scher Extremismus in demokratischen Verfassungsstaaten, 1989, S. 55-69; ders./E. Jesse, Politi­
scher Extremismus, ‘*1996, S. 40-45.
Zuletzt: K. Graf Ballestrem, Liberalismus und Demokratie, in: Ders./H. Ottmann (Hrsg.), 
Theorie und Praxis, 1996, S. 179-191.
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ZU irreführenden Generalisierungen gelangen.^^ Liberalismus und Demokratie 
haben - um an den demokratietheoretischen Ausgangspunkt anzuknüpfen - 
unterschiedliche und teilweise antinomische Elemente in die historische Syn­
these des modernen Verfassungsstaates eingebracht. Deren Ausprägung und ihr 
wechselseitiges Verhältnis sind bislang noch nicht genau genug bestimmt wor­
den, zumal eine direkte und systematische Konfrontation der wichtigsten Re­
präsentanten aussteht.

Die leitende Fragestellung der vergleichenden Analyse betrifft das relative 
ideengeschichtlich-verfassungspolitische Gewicht beider Strömungen mit Blick 
auf die complexio oppositorum. Daher muß die Synthese in ihre Ausgangsbe­
standteile aufgelöst und überdies der Anteil jener gedanklichen Elemente be­
stimmt werden, die sich wegen ihrer Unvereinbarkeit oder Unbrauchbarkeit als 
historischer Bodensatz niedergeschlagen oder besser: an den Rändern des poli­
tischen Spektrums abgesetzt haben. Die Einordnung der vormärzlichen Libe­
ralen und Demokraten in den Traditionszusammenhang erscheint bei vielen 
Autoren korrekturbedürftig, da einzelne Ideenelemente übergewichtet und 
nicht ausreichend in das antinomisch-synthetische Gefüge des demokratischen 
Verfassungsstaates eingeordnet werden. Um dies anhand einiger markanter 
Punkte zu verdeutlichen:

- Die vormärzlichen Liberalen waren weithin Gegner des allgemeinen 
Wahlrechts, die Demokraten hingegen überwiegend dessen Befürworter. Trifft 
aber auch die Aussage zu, wonach die Demokraten »die Pioniere des modernen 
freiheitlichen und parlamentarischen Rechts- und Verfassungsstaats«^^ gewesen 
seien? Zu dieser Feststellung kann nur gelangen, wer »Demokratie« und »de­
mokratischer Verfassungsstaat« gleichsetzt, die antidemokratischen Elemente
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Ein prominentes Beispiel hierfür bietet der vielerorts als grundlegender Beitrag gewürdigte Auf­
satz von: Th. Schieder, Die Theorie der Partei im älteren deutschen Liberalismus, in: Ders., Staat 
und Gesellschaft im Wandel unserer Zeit. Studien zur Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, 
3i 974, S. 113. Er vermittelt, indem er »Liberale« und »Demokraten« in einen Topf wirft, einen un­
zutreffenden Eindruck vom Parteienverständnis »der« vormärzlichen Liberalen. Vgl. dazu bereits 
die Bemerkung von P. Wende, Radikalismus im Vormärz, 1975, S. 96, Anm. 31. Vorder »Nicht­
unterscheidung von gemäßigt-hberalen und hnksliberalen bzw. radikalen Strömungen« warnt mit 
Recht: M. Neumüller, Liberalismus und Revolution, 1973, S. 28.
So W. Grab, Revolutionäre Strömungen im Vormärz und das Hambacher Fest, in: Jahrbuch der 
Hambach-Gesellschaft i (1988), S. 9. Siehe ganz in diesem Sinne: Ders., Revolutionäre Demokra­
ten im Vomärz, in: L. Lambrecht (Hrsg.), Philosophie, 1996, S. 13. An anderer Stelle schreibt 
Grab lücht weniger fragwürdig: »Die Ziele hingegen, die die republikanischen Volkstribunen der 
Revolution von 1848 anstrebten, waren im wesentlichen dieselben, die die deutschen Jakobiner 
fünfzig Jahre zuvor auf ihre Fahnen geschrieben hatten, nämlich die politische Gleichheit, die 
Freiheit der wirtschafdichen Betätigung, der Meinungsäußerung und Religion, die Abberufbar- 
keit der politischen Führung und die Absage an jede Form von Diktatur, die Überordnung des aus 
freien Wahlen hervorgegangenen Parlaments über die Exekutive, die Gewaltenteilung und die 
verfassungsmäßige Garantie der Rechte pohtischer und nationaler Minderheiten. Ein Jahrhundert 
nach dem Scheitern der Revolution und dem vergänglichen Triumph der Reaktion standen diese 
Ideen bei der Ausarbeitung des bundesrepublikanischen Grundgesetzes Pate.« Ders., Ein Volk 
muß seine Freiheit selbst erobern, 1984, S. 526 f. Siehe in ähnlicher Form: Ders., Die Revolution 
von 1848/49,1980, S. 26.



Einleitung

der Liberalen hervorhebt, die antikonstitutionellen der Demokraten hingegen 
ignoriert.^'*

- Muß man Arnold Rüge, weil er »für Demokratie und Republik, für 
Menschenrechte und für das Recht auf Opposition, für friedlichen Interessen­
ausgleich, für Abrüstung, Frieden und Völkerverständigung« eintrat, in die 
»Ahnenreihe«^^ der zweiten deutschen Demokratie einordnen? Oder sind die 
Vorbehalte angesichts seines teleologisch-idealistischen Geschichtsverständnis- 
ses und seines Glaubens an den »neuen Menschen« so massiv, daß dies unmög­
lich ist? Wie sich zeigen läßt, kann Rüge keineswegs als »Ahnherr« des demo­
kratischen Verfassungsstaates gelten.^^

- War der Gustav Struve unterstellte »Traum einer sozialen Bundesrepublik 
Deutschland«^^ in seinem politischen Denken fest begründet, oder wäre aus 
ihm eher der Albtraum eines von sittenstrengen Tugendwächtern überwachten 
»Idealstaates« hervorgegangen? Jedenfalls kann keine Rede davon sein, daß sich 
sein verfassungspolitisches Konzept »vom traditionellen Liberalismus nicht 
grundlegend«^* unterschieden habe.^^

- Hat Juhus Fröbel eine zukunftsweisende Synthese aus Liberalismus und 
Demokratie erarbeitet, und muß man es daher aus der Perspektive des demo­
kratischen Verfassungsstaates bedauern, daß er in dieser Hinsicht »mehrfach 
gegenüber dem konstitutionellen Liberalismus gescheitert«^® ist? Oder war die 
geistige Differenz zur »Schule« Rottecks und Welckers so groß, daß er (noch 
vor seiner politischen Kehrtwende) mehr zur Antinomie als zur Synthese 
beigesteuert hat? Wie sich zeigen läßt, werden systematische Stärken der Frö- 
belschen Demokratietheorie - etwa bei der Begründung des Parteienpluralis­
mus - durch die Inkonsistenz seines Zukunftsentwurfs entwertet.^*

- Zielten Johann Georg August Wirths politische Ideen, wie er sie in den 
Monaten vor und nach dem Hambacher Fest vortrug, auf eine »parlamentari­
sche Demokratie«^^? Oder fanden sich darin schon Ansätze eines politischen 
Utopismus, wie er ihn in seiner Rede vor den Landauer Assisen ungehemmt
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Siehe dazu besonders die Kap. III und V.
St. Walter, Demokratisches Denken zwischen Hegel und Marx, 1995, S. 12. Walter zitiert zu­
stimmend Grab (W. Grab, Dr. Wilhelm Schulz aus Darmstadt, 1987, S. 11), dem zufolge sich un­
ter den »Revolutionären und radikalen Reformern« der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts »ein 
großer Teil der Ahnengalerie der bundesrepublikanischen Demokratie« befunden habe. Stephan 
Walters Untersuchung fördert allerdings selbst so viele antikonstitutionelle Elemente im Denken 
Ruges zu Tage, daß seine eingangs getroffene Feststellung auf wackhgen Beinen steht. Was Grabs 
Diktum betrifft, so wäre es durchaus zutreffend, bezöge es sich ausschließlich auf den von ihm 
biographisch Porträtierten. Wilhelm Schulz trennte jedoch vieles von Rüge, mit dem er heftige 
und grundsätzliche Kontroversen austrug. Siehe u.a. Kapitel II. 4.
Siehe vor allem Kap. VI und VII.
So M. Kunze, Der Freiheit eine Gasse, 1990, S. 11.
So aber M. Reimann, Der Hochverratsprozeß gegen Gustav Struve und Karl Bhnd, 1985, S. 24. 
Siehe insbesondere Kap. II und IX.
So R. Koch, Demokratie und Staat bei Julius Fröbel, 1978, S. i.
Siehe u.a. Kap. IX.
So C. Foerster, Der Preß- und Vaterlandsverein von 1832/33,1982, S. 27.
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entfaltete? Die politisch-religiösen und totalitären Tendenzen seiner Lehre 
erscheinen unübersehbar.^^

- Stimmt es, »daß Demokraten und Linksliberale weniger durch traditions­
bestimmte Einstellungen gefesselt und offener gegenüber natur-'ünd freiheits- 
rechtlichen Grundsätzen waren als die gemäßigten Liberalen«?^“' Läßt sich 
daraus gar eine »Hypothek für die Geschichte des freiheitlichen Parlamentaris­
mus in Deutschland«^^ ableiten? Oder sind diese Feststellungen Ausdruck 
unzulässiger Pauschalisierung und einer aufgesetzt wirkenden Suche nach 
»Sonderwegen«, wie sie Teile der geschichtswissenschaftlichen Forschung nach 
1945 lange Zeit geprägt hat? Wie zu zeigen sein wird, hatte der »Rechtsstaat« im 
liberalen Denken seinen festen Platz, während die radikalen Demokraten dem 
rechtsstaatlichen Ansatz geistig fremd gegenüberstanden.^^

- Ist die bei den vormärzlichen Liberalen häufig anzutreffende Berufung auf 
die »altdeutsche Freiheit«, ihre verbreitete Befangenheit in einem dualistischen 
Verfassungsdenken (Monarch - »Volksrepräsentation«) als spezifischer Beitrag 
zur Ideologie des »deutschen Konstitutionalismus« zu verstehen, wie sie sich in 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zur herrschenden Lehre entwickelte?^^ 
Oder werden die »romantischen« und organizistischen Anklänge überbewer­
tet? Strebten wichtige Vertreter des gemäßigten Liberalismus in ihren poHti- 
schen Konzeptionen nicht über das Patt von Krone und Volk hinaus? Die 
Liberalen waren keineswegs so »antiparlamentarisch« (im engeren Siime), wie 
Kritiker ihnen vielfach unterstellten.^*

- Standen die Liberalen dem Parteiwesen im Gegensatz zu den aufgeschlos­
senen Demokraten überwiegend reserviert bis ablehnend gegenüber?^’ Hat 
selbst Karl von Rotteck »die Verachtung des Rousseau-Anhängers für alle 
>pouvoirs intermediaires< [...] den deutschen Parteien bewahrt« ?‘'° Oder waren 
die Liberalen parteienfreundhcher, die Demokraten aber parteienfeindlicher, 
als es ihrem Ruf entspricht? Die positive Haltung der Liberalen gegenüber der 
Vereinigungsfreiheit ist von jenen, die ihnen einen Antiparteienaffekt zuschrei­
ben, oft übersehen worden. Zudem sind die durch politisch-praktische Erfah-

19

Siehe u.a. Kap. II.
So G. Birtsch, Gemäßigter Liberalismus und Grundrechte, in: W. Schieder (Hrsg.), Liberahs- 
mus, 1983, S. 32.
Ebd.,S.33.

5* Siehe u.a. Kap. VI.
5^ Vgl. in diesem Sinne: E.-W. Böckenförde, Die Einheit von nationaler und konstitutioneller po- 

htischer Bewegung im deutschen Frühhberalismus (1961), in: Ders. unter Mitarbeit von R. Wahl 
(Hrsg.), Moderne deutsche Verfassungsgeschichte, ^1981, S. 30. Siehe auch ders., Die deutsche 
verfassungsgeschichdiche Forschung, 1961, S, 87-89.

5* Siehe u.a. Kap. VI.
5^ So eine sehr verbreitete Einschätzung. Vgl. nur J. P. Eichmeier, Anfänge liberaler Parteibildung, 

1968, S. IO f; K. Lenk/F. Neumann, Einleitung, in: Dies. (Hrsg.), Theorie und Soziologie der po­
litischen Parteien, Bd. i, 1974, S. XXXII f.; P. Wende, Radikahsmus im Vormärz, 1975, S. 98, 
Anm. 45.
So K. V. Beyme, Art. »Partei, Faktion«, in: O. Brunner/W. Conze/R. Koselleck (Hrsg.), Ge­
schichtliche Grundbegriffe, Bd. 4,1978, S. 714.
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rungen ausgelösten Lernprozesse in den Jahrzehnten zwischen 1815 und 1848 
angemessen in Rechnung zu stellen.“**

Die zuspitzend formulierten Fragen sollen die Deutungsprobleme unmiß­
verständlich vor Augen führen. Die Zitate werden den Autoren nicht immer 
voll gerecht, belegen jedoch Tendenzen der Forschung, denen diese Untersu­
chung entgegenwirken will. Der Verfasser glaubt nachweisen zu können, daß 
das Bild der vormärzlichen Demokraten deutlich mehr dunkle Felder aufweist 
als im allgemeinen angenommen. Das Urteil von den Demokraten als Vorläu­
fern des modernen Rechtsstaates hält er - bei allem Respekt - für pauschal und 
weithin verfehlt. Demgegenüber scheint das Bild der vormärzlichen Liberalen 
einer gewissen Aufhellung zu bedürfen. Die verbreitete Kritik an ihren antide­
mokratischen Ideenelementen, der Verhaftetheit in bürgerlichem Besitzstands­
denken und dem mangelnden Gespür für die Dringlichkeit sozialer Fragen darf 
die großen verfassungspolitischen Verdienste dieser politischen Strömung nicht 
verdecken. Grundforderungen der liberalen Bewegung im Vormärz (wie Frei­
heitsrechte, Rechtsstaatlichkeit, Repräsentation) bilden das Rückgrat des mo­
dernen Verfassungsstaates, ohne das alle Versuche zur Demokratisierung den 
Gehversuchen einer knochenlosen Masse ähnelten. Wer nach den Vordenkern 
des demokratischen Verfassungsstaates im Deutschland der ersten Hälfte des 
19. Jahrhunderts Ausschau hält, wird - um ein Ergebnis dieser Arbeit vorweg­
zunehmen - den Staatslexikon-Beiträgen Rottecks und Welckers weit mehr 
abgewinnen können als den Schriften Wirths und Ruges oder den »Systemen« 
Struves und Fröbels.
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3. Liberalismus und Demokratie im Spiegel der Forschung

Wer die wechselseitige Perzeption von Repräsentanten des gemäßigten Libera­
lismus und der Demokratie (»Radikalismus«, »Demokratismus«, »Ultralibera­
lismus«) betrachtet, kann ein Bewußtsein der Eigenständigkeit und Unterschei­
dungsbedürftigkeit in ersten Ansätzen bereits für die zwanziger Jahre des 19. 
Jahrhunderts nachweisen.“*^ Eine gezielte, methodisch reflektierte Aufarbeitung 
der für die Ausformung beider Strömungen so wichtigen Jahrzehnte vor der 
Revolution von 1848/49 setzte in der Hauptsache jedoch erst nach deren 
unrühmlichen Ende ein.

In ihren Anfängen war diese Diskussion noch stark von den Nachhutge­
fechten beider »Lager« geprägt, die sich wechselseitig die Schuld am Scheitern 
der Revolution zuschoben. Wegen der weitaus stärkeren Repressalien verfüg­
ten die Demokraten in Deutschland nur über wenige publizistische Foren.

'*’ Siehe u.a. Kap. Vm.
Siehe dazu ausführlich den ersten Abschnitt des folgenden Kapitels. Die folgenden Ausführungen 
beabsichtigen keine umfassende Bilanz der Forschungen zu Liberalismus und Demokratie, son­
dern konzentrieren sich auf die Frage des Wechselverhältnisses der beiden Strömungen und seiner 
publizistischen wie wissenschaftlichen Verarbeitung.
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Eines davon waren die Hefte der »Deutschen Monatschrift für Politik, Wissen­
schaft, Kunst und Leben«, in denen führende Vertreter der »Demokratie« 
Revolutionsnachlese hielten, Selbstkritik übten, vor allem aber das Lager des 
gemäßigten Liberalismus mit heftigen Vorwürfen überzogen. An führenden 
Repräsentanten wie Welcher wurde vernichtende Kritik geübt, weil sie die 
Vereinbarung mit den Fürsten gesucht und dadurch die Gegenrevolution her­
aufbeschworen hatten: »die Revolution von 1848 hat Welchem kein Glück 
gebracht. Geblendet von dem ersten günstigen Lächeln desselben, hat er sich 
hinreißen lassen, den Boden zu verlassen, der ihm durch sich selber angewiesen, 
der ihm natürliche war. Bethört durch sich und andere, hat er, wiewohl in 
gutem Glauben, diejenigen Elemente wiederum gehoben, welche der 
Wiedererweckung des deutschen Volkes, wie ihm selber, die Gmbe bereiteten; 
er hat dadurch zuerst die Liebe des Volks, seinen durch vielfaches jahrelanges 
Mühen erworbenen Ruhm eingebüßt, ohne daß ihm auf der anderen Seite ein 
Ersatz geworden wäre; denn die Reaktion wirft die Werkzeuge, so wie sie 
dieselben benutzt, undankbar wieder von sich.«“*^

In einer »Kritik des Konstitutionalismus in Deutschland« hieß es in demsel­
ben Organ, anders als in Frankreich sei man 1848 vor den Thronen stehenge- 
bheben, habe sich voller »Naivetät« der konstitutionellen »Errangenschaften« 
erfreut, dabei aber vergessen, mit den »alten Uebelständen« gründlich aufzu­
räumen. Nur so lasse sich eine neue Ordnung begründen: »Die bewußte Revo­
lution schafft durch ihre Genialität die Institute, welche den neuen Staat, die 
neue Gesellschaft verwirklichen; sie verschmäht es, Errungenschaften im Tra­
ditionswege zu überkommen [!], von denen es noch zweifelhaft ist, ob sie bei 
einem bestimmten Volke und seiner Neugestaltung irgend Bedürfnis sind.«“''* 
Naivität, Sich-Einlassen mit den alten Mächten, übertriebene Revolutions­
furcht - so lauteten die wichtigsten Vorhaltungen von Demokraten gegenüber 
den Liberalen.

Bereits 1849 war die erste, in Tagebuchform verfaßte Geschichte der Pauls­
kirche aus der Feder Heinrich Laubes vom »Augsburger Hof« herausgekom­
men. Darin erschien die Linke vor allem in der Charakterisierung der Personen 
fast durchweg in einem schlechten Licht. Der Asket und Vegetarier Struve 
wurde als Vertreter der »Rousseau-Robespierreschefn] Richtung«'*^ vorge­
führt, die Abstraktheit und gedankliche Blässe seines Denkens bemängelt. 
Billigte der Autor Struve immerhin zu, als Volksredner großen Einfluß ausge­
übt zu haben, schilderte er den Abgeordneten Rüge als alles Geschichtliche 
mißachtenden, sich in abstrakten Formeln ergehenden Weltgeist.''^ Wie ein
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»Karl Welcker«, in: Deutsche Monatsschrift 1850, H. 2, S. 250-260, hier S. 259.
C. Weber, Zur Kritik des Konstitutionalismus in Deutschland, in: Deutsche Monatsschrift für 
Politik, Wissenschaft, Kunst und Lehen 1850, H. 2, S. 182. Siehe auch: H. B. Oppenheim, Zur 
Kritik der Demokratie in Deutschland, in: Deutsche Monatsschrift für Politik, Wissenschaft, 
Kunst und Leben 1850, H. i, S. 1-26.
H. Laube, Das erste deutsche Parlament, Bd. 1,1978, S. 23. Siehe mit noch schärferer Akzenmie- 
rung: L. Häusser, Denkwürdigkeiten, 1851.
H. Laube, Das erste deutsche Parlament, Bd. 1,1978, S. 247-249.
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roter Faden zog sich durch Laubes Werk die These, daß die Linke, theoriever­
sessen und verantwortungslos, nur nach unkontrollierbaren revolutionären 
Experimenten getrachtet habe. Im Zusammenhang mit der Ablehnung der 
Kaiserkrone durch Friedrich Wilhelm IV. hieß es: »Alle Wahrscheinlichkeit 
war vorhanden, daß jetzt die Demagogen die Aufgabe der Nation an sich reißen 
und verderben würden. In der Paulskirche konnte man die Zukunft verkündigt 
sehn in dem Wiederaufwachen der Linken, welche nun zum zweiten Male ihre 
Zeit gekommen glaubte. Die Raveaux, Vogt, Ludwig Simon wurden die Vor­
sprecher des Tages. Im Frühjahr 48 war diese Sorte unreifer Most gewesen, im 
Frühjahre 49 war sie verdorbener Essig.«“*^

Unmittelbar nach dem Ende der Revolution begann mithin ihre historische 
Aufarbeitung, bei der sich zunächst Demokraten und Liberale wechselseitig ihr 
Versagen vorwarfen. In einer reichen Memoirenliteratur fand die Fehde ihre 
Fortsetzung.“'* Der von Laube karikierte Struve hatte seine liberalen Kontra­
henten bereits während der Revolution für deren Mißlingen verantwortlich 
gemacht. Mit einigem zeitlichen Abstand urteilte er in seiner in Amerika ver­
faßten »Weltgeschichte« zurückhaltender. Den Liberalen wurde kein finsteres 
Motiv, sondern nur mangelnde Einsicht in die revolutionären Notwendigkei­
ten unterstellt. Die »Radikalen« hätten von Anbeginn die Situation genau 
erkannt, mithin auf »Volksbewaffnung«, Auflösung der stehenden Fleere und 
Beseitigung des Königtums gedrungen. Den Liberalen hingegen sei dieser Ge­
danke zu spät gekommen: »Im Augenblicke ihrer Auflösung hätten die Ver­
sammlungen sehr gerne die wider sie gesandten Truppenabtheilungen mit 
Gewalt zurückgetrieben, allein ihnen stand keine zur Verfügung. Zu spät er­
kannten sie, daß sie in den Augen der Regierung, trotz allen gegenseitig ge­
drechselten Redensarten, als revolutionäre Producte angesehen wurden.«“'^ Der 
Unterschied zwischen Liberalen und »Radikalen« habe »weniger im Principe 
als im Charakter« gelegen. Die Liberalen hätten viele Sonntagsreden gehalten, 
sich aber als handlungsschwach erwiesen. Während die »Republikaner« als 
»Männer der That« auf den Schlachtfeldern ihr Blut hingaben, seien sich die 
»Constitutionellen« nicht zu schade gewesen, »mit dem Königthume, mit dem 
Pfaffenthume, dem Adel, der Bureaukratie, dem Geldbrotzenthume und der 
Soldateska gemeinsame Sache zu machen.« Im Grunde hätten die »Constitutio­
nellen« dem Absolutismus näher gestanden »als der republikanischen Frei­
heit«.^“

Unbewußt vollzog Struve noch auf der gleichen Seite eine radikale Kehrt­
wendung, mit der er alle seine gegen die Liberalen gerichteten Argumente 
entwertete. Das Scheitern der Revolution erschien nun als ein heimlicher Tri-
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umph: »Wenn wir übrigens Alles zusammenfassen, so können wir uns über den 
Ausfall der Revolutionen der Jahre 1848 und 1849 nur freuen. Wären die 
Völker siegreich geblieben und wie in Frankreich bis zur Republik vorange­
schritten, so hätte diese, bei der damaligen Beschaffenheit der Völker, sich 
unmöglich sehr befriedigend gestalten können. Die Republikaner wären nicht 
fähig gewesen, in den inneren Angelegenheiten durchgreifende Reformen ein­
zuführen,* und nach außen hin den wohlbegründeten Forderungen anderer 
Nationen gerecht zu werden. Eine Zeit schweren Druckes mußte die Schwung­
kraft der Völker Europa’s erhöhen und deren nationale Vorurtheile zermal­
men. Die Massen mußten sich aller Orten überzeugen, daß die constitutioneile 
Monarchie für die Völker des europäischen Festlandes nichts anderes als eine 
über den Absolutismus gedeckte Schabracke sei.«^' Damit gab Struve indirekt 
den Liberalen Recht, die unablässig vor einer »Entfesselung der Volksleiden­
schaft« gewarnt und ihren »radikalen« Kritikern gestalterische Fähigkeiten im 
Rahmen der praktischen Gegebenheiten abgesprochen hatten. Dahinter ver­
barg sich entgegen der Einschätzung Struves ein anderes Politikverständnis, das 
die Vermittlung des historisch Gewordenen und Bewährten mit den aus dem 
Zeitalter der Aufklärung überlieferten Visionen suchte und dem tastenden 
Voranschreiten bei weitem den Vorzug vor dem »großen Sprung nach vorn« 
gab.

Diese Auseinandersetzung bildete einen Anknüpfungspunkt für die ersten 
Versuche einer systematisierenden Erfassung und Einordnung. Einen Anlauf 
dieser Art hatte bereits Friedrich R. Rohmer, gemeinsam mit Bluntschli einer 
der Züricher Gegenspieler Julius Fröbels zu Beginn der vierziger Jahre^^, in 
seiner »Lehre von den politischen Parteien« (1844) unternommen. Rohmer hat 
das im Vergleich zu Deutschland viel weiter entwickelte und organisatorisch 
verfestigte Parteiengefüge der Schweiz vor Augen. Er ordnet - nicht frei von 
Skurrilität - jeder Partei ein menschliches Lebensalter zu: Dem Widerspruchs­
geist und Fortschrittstrieb des Knaben entspricht der ungestüm vorwärtsdrän­
gende Radikalismus, dem jüngeren Mann der reformorientierte Liberalismus, 
dem gereiften älteren der auf die Bewahrung des Gegenwärtigen bedachte 
Konservatismus und dem in der Vergangenheit lebenden Greis das Prinzip der 
Reaktion und Restauration. In einem gesonderten Kapitel untersucht Rohmer 
das Wechselverhälmis der politischen Strömungen.

Die in Analogien schwelgende Betrachtung gipfelt in der Mahnung, die 
geistig-psychologische Differenz zwischen Liberalismus und Radikalismus 
nicht zu unterschätzen. Rohmer hält die Kluft zwischen diesen beiden »Partei­
en« für mindestens ebenso groß wie die zwischen Liberalismus und Konserva­
tismus, Radikalismus und Absolutismus: »Hier ist Verwandtschaft in der Akti­
on, Zwiespalt in den Tendenzen. Während ich den bekämpfe, der in einer 
fremden Sphäre mir feindlich gegenübersteht, gehört mein Widerwille dem.

Ebd., S. 928 f. (Hervorhebung im Original).
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der, scheinbar in der nämlichen, meine innern Tendenzen verdreht; der, bildlich 
zu reden, ein ähnliches Handwerk mit mir treibt, während er mir unablässig 
dieses Handwerk verdirbt.«^^ Rohmer hat mit seiner Deutung folglich jene 
Interpretationsrichtung gestärkt, die nicht Gemeinsamkeiten, sondern Unter­
schiede zwischen Liberalismus und »Radikalismus« betont.

Nach der 1848er Revolution unternahm der liberale Publizist Ludwig Au­
gust von Rochau in seinen »Grundsätzen der Realpolitik« (1853) einen weite­
ren Versuch zur Charakterisierung der beiden Strömungen. Das Buch erregte 
auch deshalb so viel Aufmerksamkeit, weil es der neuen Ära das Stichwort 
lieferte. Rochau unterschied zwischen fünf politischen Strömungen: der »kon­
servativen Partei«, dem »Konstitutionalismus«, den kleindeutsch-liberalen 
»Gothaern«, der »demokratischen Partei« und dem »Sozialismus«. Wer aller­
dings eine ideengeschichtlich-systematisierende Betrachtung dieser Kräfte er­
wartete, wurde enttäuscht, Rochau verfolgte vielmehr konsequent die Frage 
nach den Realisierungschancen und dem Realitätssinn der angesprochenen 
»Parteien«.

Das Urteil über die konstitutionelle Paulskirchen-Mehrheit und die demo­
kratische Paulskirchen-Minderheit fiel eindeutig aus. Der Konstitutionalismus 
habe so sehr dem Zug der Zeit entsprochen und sei derart tief in das allgemeine 
Bewußtsein gedrungen, daß trotz aller Rückschläge und Mißerfolge nach jeder 
Niederlage ein Stück seiner Forderungen realisiert werde: »Nach jedem Sieg, 
den die historische Souveränität dem Konstitutionalismus abgewinnt, setzt sie 
denselben wenigstens in einen Teil seiner Rechte wieder ein und bereitet sich 
dadurch neue Kämpfe. Der Konstitutionalismus seinerseits läßt sich durch 
keine Niederlage so weit entmutigen, daß er nicht sofort zum neuen Angriff 
schritte.«^“' Ganz anders die »demokratische Partei«. Bei ihr erkannte Rochau 
eine tiefe Kluft zwischen der Durchdachtheit der politischen Programmatik 
und der Unfähigkeit, deren Realisierungschancen nüchtern einzuschätzen: 
»Von allen Parteien, welche in der Bewegung jenes Jahres [1848] einander 
gegenüberstanden, war die demokratische die erste, welche sich klar darüber 
wurde, was sie zu wollen habe, und die letzte, welche begriff, was sie könne.
Zu große Anpassung an die Verhältnisse und Mangel an politisch-praktischer 
Urteilskraft lauteten die Standard-Kritikpunkte, die auch spätere Arbeiten je­
weils gegen Liberale und Demokraten ins Feld führten.

Dieses Sündenregister ergänzte Robert von Mohl in seinen nachrevolutio­
nären Aphorismen um aus eigener Anschauung gewonnene scharfsinnige Ein­
sichten. Dabei fiel das Urteil gegenüber der gemäßigt-liberalen Richtung, der er 
selbst angehört hatte, naturgemäß milder aus als gegenüber den Demokraten. 
Den Liberalen machte er vor allem »Tadelsucht«, »Geiz« und »Unentschlos­
senheit«^^ zum Vorwurf. In den langen Jahren der Opposition hätten sie zwar
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das Kritisieren, nicht aber das Regieren gelernt. Dies sei ihnen 1848 zum 
Verhängnis geworden, als man sich nur zögerlich auf die neue Rolle eingestellt 
und nicht entschlossen genug die sich bietenden Chancen beim Schopf gepackt 
habe. Zudem zeige sich bei den Liberalen ein tiefes Mißverhältnis zwischen den 
ihren Anhängern zur Verfügung stehenden beträchtlichen materiellen Mitteln 
und der geringen Bereitschaft, etwas davon für die eigenen politischen Ziele zu 
opfern.

Ganz andere Gebrechen erkennt Mohl bei den Demokraten: ihre »Rohheit« 
und ihr »irreligiöses Verhalten«.^^ Das grobe und ungeschlachte Äußere habe 
im wesentlichen zur Entfremdung von den mittleren und höheren Volks­
schichten beigetragen: »Schon die abgeschmackte wilde Erscheinung in Tracht 
und Haltung war widerwärtig. Allein noch mehr stiess zurück das ungebärdige, 
jedem Anstande Hohn sprechende Benehmen in den öffentlichen Versamm­
lungen, die beleidigende Redeweise vieler Sprecher und der Presse, die absicht­
liche Entgegensetzung wider alle Formen und Gewohnheiten der höheren 
Classen und der feineren Bildung. Ungezogenheit des Betragens und Anhäng­
lichkeit an die Volksrechte schienen einem nur allzu grossen Theile der Partei 
völlig gleichbedeutende Begriffe.«^* Die Irreligiosität der Demokraten wieder­
um habe sie auch die Sympathien von Teilen der einfachen Bevölkerung geko­
stet. Zwar sei diese Haltung angesichts des Bündnisses der christlichen Kirchen 
mit den Thronen, ihrer mangelnden inneren Liberalität und der Anziehungs­
kraft der demokratischen Bewegung auf Atheisten und Freigeister verständlich. 
»Diese Menschen sind nun aber in der Regel laute Schreier und fanatisch für 
ihre Irreligion, verbreiten somit auch über die ganze Demokratie, und wäre es 
gegen den Willen derselben, einen Schein von Gottlosigkeit.«^’ So hätten sich 
die Demokraten ihre Erfolgsaussichten selbst verdorben. Im übrigen unterstellt 
Mohl die Unterscheidung zwischen Liberalen und Demokraten als zeithistori­
sches Faktum und verwendet keine Mühe darauf, die ideologisch-programma­
tischen Eigenheiten beider Strömungen herauszuarbeiten.

In den posthum 1863 erschienen Vorlesungen Friedrich Julius Stahls über 
»Die gegenwärtigen Parteien in Staat und Kirche« unterscheidet der konserva­
tive Politiker und Rechtsgelehrte schlicht zwischen den Kräften der »Revoluti­
on« und denen der »Legitimität«. Die »Revolution« wiederum gliedert sich in 
vier Segmente: die Liberalen, die Konstitutionellen, die Demokraten sowie die 
Sozialisten/Kommunisten. Stahls Differenzierung zwischen Liberalen und 
Konstitutionellen folgt nicht zuletzt aus seinem Bestreben, Grundgedanken 
des Konstitutionalismus für die Zwecke der von ihm unterstützten konservati­
ven Partei“ aufzuschließen: »Die konstitutionelle Partei ist gegenwärtig bei uns 
eins und dasselbe mit der liberalen Partei. Allein es war dem nicht immer so, 
und braucht nicht für immer so zu sein. Es könnte wieder so kommen wie am
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Anfang der Revolution, wo sich die Konstitutionellen (die Feuillants) als ein 
kleines Häuflein eben so sehr von der liberalen Gironde als der demokratischen 
Montagne unterschieden. [Abs.] Die konstitutionelle Partei nämlich steht auf 
einem speciellen Programm innerhalb des allgemeinen Programms der liberalen 
Partei. Darum sind alle Konstitutionellen nothwendig Liberale, aber keines­
wegs alle Liberalen nothwendig Konstitutionelle. Die Liberalen können auch 
der Republik zugethan sein ohne Widerspruch mit ihrem Grundsatz, und es 
giebt in republikanischen Staaten eine liberale Partei, wo eine konstitutionelle 
nicht möglich ist.«^'

Das Wechselverhältnis von Liberalen und Demokraten charakterisiert Stahl 
wie folgt. Die »absolute Heiligkeit, welche sie für die Verfassungsurkunde, so 
wie sie ist, als solche in Anspruch« nehme, unterscheide die liberale Partei von 
der demokratischen ebenso wie von jener »der Legitimität«: »Die demokrati­
sche Partei stellt den gegenwärtigen Willen des Volkes hoch über die Gharte, 
selbst wenn diese von einem früheren Willensakte des Volkes herrührt. Sie 
nimmt daher nicht Anstand, die Gharte im entscheidenden Moment zu verlet­
zen, oder auch sie ohne Beobachtung der Form abzuschaffen. Die Partei der 
Legitimität stellt die göttliche und natürliche Ordnung hoch über die Gharte. «^^ 
Stahl übersah dabei: Auch beachdiche Teile des vormärzlichen Liberalismus 
beriefen sich auf ein dem göttlichen Kosmos inhärentes Naturrecht, dessen 
Gesetze die menschliche Vernunft zu erkennen und dem Gesellschaftsvertrag 
zugrundezulegen vermöge. Gerade daraus ergibt sich die Hochachtung vor der 
Verfassungsurkunde, die den wechselnden Launen der Volksmeinung entzo­
gen werden soll. Stahl hebt jedoch zu Recht hervor, daß die Liberalen das 
Prinzip der Volkssouveränität, so sie es fordern, anders verstehen als die Demo­
kraten, denen der Volkswille heilig scheint, wie auch immer er zustande ge­
kommen ist.

Gonstantin Frantz wies in seiner »Kritik aller Parteien« (1862) zwar die 
restaurative Tendenz der Stahlschen Lehre zurück, folgte ihm aber in der 
Unterscheidung von Liberalismus und Konstitutionalismus. Eine Besonderheit 
seiner Parteientypologie liegt in der gesonderten Erfassung des »Föderalismus« 
als einer eigenständigen politischen Strömung. An dieser Stelle interessiert die 
Grenzziehung zwischen Liberalen, Konstitutionellen und Demokraten. In sei­
ner unhistorisch anmutenden Begriffsdifferenzierung versteht Frantz unter 
»Liberalismus« die Orientierung am Prinzip individueller Freiheit, während 
der »Gonstitutionalismus« das Regelwerk des Rechtsstaates mit Grundrechts­
sicherung und Gewaltenteilung umfaßt. Allerdings gesteht er ein, der »Consti- 
tutionalismus« sei aus dem »Liberalismus« hervorgegangen. Dies gelte ebenso 
für die »Demokratie«. Während der »Liberalismus« ein »negatives«, der »Gon­
stitutionalismus« ein »formelles« Prinzip verkörpere, enthalte die »Demokra­
tie« einen »positiven« Gedanken, insofern sie »auf einen bestimmten Gegen­
stand gerichtet« sei, »nämlich die Macht oder die kratos [!] der großen Volks-
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masse zu entwickeln«.Dies führe durchaus nicht immer zu liberalen Konse­
quenzen, ja könne gar »reactionär« ausschlagen, wie sich anhand der Schweizer 
Urkantone zeigen lasse. Wie man sieht, hatte Frantz bei den begrifflichen 
Unterscheidungen nicht die Situation Deutschlands in der ersten Jahrhundert­
hälfte vor Augen. Seine Erörterungen greifen universalhistorisch aus und bezie­
hen den gesamten abendländischen Raum in die Betrachtung ein.

Historisch konkreter ist demgegenüber das Parteienbuch des liberalen 
Rechtshistorikers Johann Kaspar Bluntschli gefaßt. Auch er übt in seiner Par­
teienlehre von 1869 deutliche Kritik an Stahls Einordnungen.-Vor allem nimmt 
er die Liberalen gegen den Vorwurf in Schutz, sie verletzten mit ihren Lehren 
das »göttliche Recht«. Bluntschli verzichtet aus verständlichen Gründen auf 
eine Unterscheidung zwischen Konstitutionellen und Liberalen. Ähnlich wie 
Rohmer, mit dem er in den Züricher Parteikämpfen Ende der dreißiger, Anfang 
der vierziger Jahre verbunden gewesen war, stehen bei ihm Radikale und 
Liberale einander gegenüber. Dabei macht er aus seiner Hochschätzung der 
liberalen Seite kein Hehl. Der Liberalismus respektiere bei aller Veränderungs­
bereitschaft das geschichtlich Gewachsene; er zerstöre nicht nur, sondern ver­
stehe es auch, neu aufzubauen. Sein Freiheitsbegriff sei nicht abstrakt, wurzele 
vielmehr »in der lebendigen Persönlichkeit sowohl der Individuen als des 
ganzen Volkes«.^ Er trete in realistischer Einschätzung der menschlichen Na­
tur für die Repräsentativverfassung ein und wende sich gegen eine Entfesselung 
der Volksleidenschaften.

Anders der »Radikalismus«. Sein Grundirrtum bestehe in dem Verhältnis 
zur Gleichheitsidee: »Die große Wahrheit der menschlichen Rechtsgleichheit 
wurde nun getrennt von der ergänzenden Wahrheit der individuellen Mannig­
faltigkeit und die individuelle Freiheit zu einem absoluten und einseitigen 
Statsprinzip erhoben und dadurch zu einem verderblichen Irrthum entstellt.«^^ 
Wie die Französische Revolution zeige, werde die individuelle Freiheit »im 
Namen der Volkssouveränetät [...] geknechtet«.^^ Bluntschli verteidigt sogar die 
liberale Ablehnung des allgemeinen Stimmrechts, weil dieses erfahrungsgemäß 
die Freiheit des Einzelnen bedrohe. Der RadikaKsmus begeistere sich für ab­
strakte Ideen, hänge einem illusionären Glauben an die Erziehbarkeit des 
Volkes an und verliere »in der Jagd nach phantastischen Luftbildern den Boden 
unter den Füßen«.^^ Die Radikalen neigten zum Extrem, seien voller »Zerstö- 
rungslust«^*, verfügten aber nicht in gleichem Maße über die Fähigkeit zum 
Aufbauen.

Die von Bluntschli herausgearbeitete Differenz zwischen Liberalen und 
Demokraten in ihrem Verhältnis zum Gleichheitsprinzip spielt einige Jahr­
zehnte später in der Kontroverse zwischen Erich Brandenburg und Friedrich
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Meinecke eine bedeutsame Rolle. Damit gelangt der Versuch einer systemati­
sierenden Unterscheidung zwischen Liberalen und Demokraten zu einem Hö­
hepunkt und vorläufigen Abschluß. Der Gelehrtenstreit findet seinen Anfang, 
als Erich Brandenburg in einer weit ausholenden Geschichte der Reichsgrün­
dung Kritik an einigen Auffassungen seines Kollegen Friedrich Meinecke übt, 
wie sie in der vielbeachteten Studie über »Weltbürgertum und Nationalstaat« 
nachzulesen sind.^’

Die wichtigste Streitfrage betrifft das Wechselverhältnis von Liberalismus 
und Demokratie. In seiner Replik in der »Historischen Zeitschrift« plädiert 
Brandenburg für eine »scharfe Scheidung von Liberalismus und Demokratie«. 
Wer die Parteiengeschichte der ersten Jahrhunderthälfte richtig schreiben wol­
le, müsse berücksichtigen, »daß Liberalismus und Demokratie von ganz ver­
schiedenen Gesichtspunkten her orientierte Gedankensysteme« seien, die zwar 
»gelegentlich einmal zu den gleichen Forderungen gelangen, noch häufiger aber 
sich kreuzen und bekämpfen können.«^® Die Tatsache, daß sie zeitweilig Schul­
ter an Schulter gelochten hätten, dürfe nicht zu der Annahme verleiten, als 
handelten sie in ähnlicher Weise, sobald sie »zum positiven Schaffen in die Lage 
kommen«. Der Gegensatz resultiere aus den verschiedenen geistigen Ansatz­
punkten der beiden Strömungen: Während die Liberalen in erster Linie nach 
politischer Freiheit strebten, verfolgten die Demokraten primär das Ziel der 
Gleichheit aller. Die demokratische Gleichheitsidee gehe über die aus der 
Rechtsstaatsidee entspringende liberale Forderung nach rechtlicher Gleichheit 
weit hinaus. Darin sähen die Demokraten »nur einen ersten Schritt zur vollen 
politischen, sozialen und schließlich wirtschaftlichen Gleichheit aller«.^' Wäh­
rend die Demokraten ohne Wenn und Aber für die Theorie der Volkssouverä­
nität eingetreten seien, hätten die Liberalen diesem Prinzip eher reserviert 
gegenübergestanden.

Es ist leicht zu erkennen, daß die strenge begriffliche Scheidung Branden­
burgs mit einer gewissen Typisierung einhergeht, die heuristisch fruchtbar ist, 
den historischen Grautönen und Wechselfällen jedoch nicht immer gerecht 
wird. Hier setzt denn auch die Kritik Friedrich Meineckes ein. Er leugnet 
keineswegs den Unterschied zwischen beiden Strömungen, bestreitet aber des­
sen »fundamentalen«^^ Charakter. In der historischen Wirklichkeit treffe man
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häufig »Mischungen liberaler und radikal-demokratischer Elemente« sowie 
»Übergänge und Schattierungen zwischen Liberalismus und Demokratie«/^ Es 
sei falsch, die »geistigen Verbindungsfäden« zwischen beiden Lagern zu leug­
nen. Auch die Liberalen träten im rechdichen Sinne für die Gleichheit ein, und 
es sei nicht wahr, wie Brandenburg behaupte, »daß in jedem Demokraten ein 
Absolutist stecke [...]. Vielmehr ist die moderne Demokratie von Rousseau an 
bis heute zwiespältig.«^'*

Die Kontroverse zwischen Meinecke und Brandenburg markiert Eckpunk­
te der Argumentation, die in einer Reihe von Studien ihren Niederschlag 
finden. Im Kern geht es um die Frage, ob Liberale und Demokraten trotz vieler 
Unterschiede als eine gemeinsame Grundströmung des 19. Jahrhunderts anzu­
sehen sind oder ob Divergenzen eine getrennte Betrachtung unerläßlich ma­
chen. Die Diskussion erhält zusätzliche Nahrung durch Studien, die über den 
Rahmen der Brandenburg-Meinecke-Kontroverse hinausgreifen und das 
Wechselverhältnis von Liberalismus und Demokratie in einen weiteren abend- 
ländisch-ideengeschichtlichen Horizont stellen.

So unterscheidet Wilhelm Hasbach in seinem Grundlagenwerk über »Die 
moderne Demokratie« (1912) klar zwischen beiden Strömungen. Als ihren 
neuzeitlichen Ursprung sieht er die Reformation an, die »Schöpferin« der 
»demokratischen Idee der Gleichheit« und ebenso der »liberalen Idee geistiger 
und sitthcher Unabhängigkeit«^^ sei. Anhand des Rousseauschen Freiheitsbe­
griffs begründet er die Notwendigkeit, »den Demokratismus scharf vom Libe­
ralismus zu sondern«. Dessen demokratischer Freiheitsbegriff ziele auf die 
»künstlich, durch Staatszwang erzeugte soziale Unabhängigkeit der großen 
Masse«. Der liberale Freiheitsbegriff hingegen wolle, daß sich die »natürliche 
Freiheit« entfalte, sehe in der dadurch entstehenden Ungleichheit kein Übel, 
sondern einen Reichtum »an seelischen Kräften«.^^ Beide Freiheitsbegriffe er­
schienen miteinander ebenso unvereinbar wie das demokratische Prinzip der 
Volkssouveränität und das liberale der Gewaltenteilung. Denn neben dem 
souveränen Volk sei kein Platz mehr für eine von diesem unabhängige Ge­
walt.

Steht Hasbach ein ideengeschichtlicher Wirkungszusammenhang vor Au­
gen, entwickelt der Soziologe Leopold von Wiese ein sich vom historischen 
Stoff lösendes, abstraktes Begriffsverständnis, das »Liberalismus« und »Demo­
kratismus« auf unterschiedlichen Betrachtungsebenen ansiedelt. Während sich 
der »Demokratismus« nur auf der Ebene politischer Herrschaftsausübung be-
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wege und insofern im Gegensatz zu »Aristokratismus« und »Monarchismus«^* 
stehe, greife der »Liberalismus« weit darüber hinaus und stelle das grundsätzli­
che Verhältnis zwischen Individuum und Gemeinschaft/Gesellschaft in den 
Mittelpunkt. Als eigentlicher Gegensatz zum »Liberalismus« erscheint ihm der 
»Sozialismus«, der den Einzelnen mit einem umfassenden gesellschaftlichen 
Regulierungsbestreben konfrontiere. Im Unterschied zur Hasbachschen Be­
griffssystematik gilt ihm der »Parlamentarismus« als »echt demokratisches 
Prinzip«. Die Differenz zwischen der direkten und der repräsentativen Demo­
kratie wird dadurch relativiert.

Demgegenüber bewegt sich Carl Schmitts scharfe Differenzierung stärker 
auf der Linie Hasbachs, auch wenn er sich anderer Kriterien bedient. In der 
zweiten Auflage seiner vieldiskutierten Schrift über »Die geistesgeschichtliche 
Lage des heutigen Parlamentarismus« (1926) unterstreicht er die Geistesver­
wandtschaft von Liberalismus und Parlamentarismus, den er im Sinne eines 
»government by discussion« versteht.^^ Regierung als Ausgleich zwischen un­
terschiedlichen Standpunkten sei eine typisch liberale Vorstellung, während die 
Demokratie, wie sie in Rousseaus »Contrat social« verankert sei, auf. »Homo­
genität« und »Vernichtung des Heterogenen«*® ziele und in der »Identität von 
Regierenden und Regierten«** kulminiere. Der »wahre Staat« Rousseaus müsse 
so homogen sein, »daß im wesentlichen Einstimmigkeit herrscht«. Für all das, 
was die Menschen trenne: Parteien, Sonderinteressen, religiöse Verschiedenhei­
ten, sei darin kein Platz. Demokratie und Liberalismus müßten mithin als 
einander widersprechende Prinzipien gelten, die eine Zeitlang Zusammenwir­
ken, aber keine dauerhafte Synthese bilden könnten. Sobald sie gemeinsam zur 
Macht gelangten, sei zu entscheiden, wem der Vorrang gebühre.*^ Die Weima­
rer Republik erscheint aus Schmitts Perspektive als ein fragiles, auf schwachem 
Fundament errichtetes Gebäude, dessen Überlebensfähigkeit nur durch eine 
architektonische Neukonstruktion zu sichern ist. Dabei erwartet Schmitt ange­
sichts seiner massiven Parlamentarismuskritik offenkundig wenig Unterstüt­
zung von liberalen »Baumeistern«, erst recht nicht von demokratischen, da die 
»Massen- und Menschheitsdemokratie keine Staatsform, auch keinen demo­
kratischen Staat zu realisieren«*® vermöge. Geschickt spielt Schmitt Liberalis­
mus und Demokratie gegeneinander aus. Indem er deren zentrale Grundprin­
zipien zur äußersten Konsequenz treibt, rückt er das Antinomische in den 
Vordergrund, während die Hoffnung auf eine fruchtbare Synthese als illuso­
risch erscheint.

Aus der Sicht des politischen Katholizismus hat Herman Hefele in der 
Zeitschrift »Hochland« (1924/25) einer Verbindung von Liberalismus und
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Demokratie weit größere Zukunftschancen eingeräumt, wenngleich auch er 
streng zwischen beiden Prinzipien unterscheidet.*'* Dagegen attackiert Schmitts 
Gegenspieler Hermann Heller die Differenzierung aus ideologiekritischer Per­
spektive. Zwar unterscheidet auch er zwischen dem liberalen und dem demo­
kratischen »Ideenkreis«, bezeichnet Liberalismus und Sozialismus jedoch als 
»zwei historische Ausformungen der Demokratie«, wobei der Liberalismus 
gemäß seiner »politischen Funktion« nach der »Emanzipation des Bürger­
tums«, der Sozialismus nach jener des »Proletariats« strebe: »Die übliche schar­
fe Trennung des Liberalismus von der Demokratie dient nicht Erkennt­
niszwecken, sondern dem Bedürfnis der politischen Praxis, die Demokratie auf 
die bürgerlichen Klassen zu beschränken.«** Der Liberalismus weise die »glei­
chen ideengeschichtlichen Wurzeln« wie die Demokratie auf (Heller erwähnt 
u.a. das Vertragsdenken). Ihm sei es keineswegs nur um Gesetzmäßigkeit, 
sondern um »demokratisch mitbeschlossene und kontrollierte Gesetzmäßig­
keit«** gegangen.

Betont Schmitt den antinomischen Aspekt im Verhältnis von Liberalismus 
und Demokratie, hebt Heller den synthetischen hervor. Dagegen trägt Guido 
de Ruggiero in seiner »Geschichte des Liberalismus in Europa« (1930) beiden 
Seiten Rechnung: Ihre wechselseitige Beziehung sieht er durch »Einheit und 
Opposition«*^ gleichermaßen charakterisiert. Obwohl Ruggiero den nationa­
len Besonderheiten große Aufmerksamkeit widmet, gelangt er zu definitori- 
schen Konstanten, die das europäische Gesamtphänomen ausmachen. Die 
»Prinzipien, auf die sich der demokratische Gedanke« gründe, seien nichts 
anderes als »die logische Entwicklung der idealen Prämissen des modernen 
Liberalismus«.** Wenn der Liberalismus von der Notwendigkeit ausgehe, die 
grundlegenden Rechte des Einzelnen gegenüber staadichen Übergriffen zu 
schützen (»Garantismus«) und deshalb Teilhabe an der politischen Macht ver­
lange, so treibe die Demokratie diese Grundgedanken weiter und gelange zu 
den beiden Forderungen: »Ausdehnung der individuellen Rechte auf alle Glie­
der der Gemeinschaft; und das Recht des Volkes als einer organischen Gesamt­
heit, sich selbst zu regieren.«*’Wie man sieht, betont Ruggiero die Vereinbar­
keit beider Systeme; die Demokratie erscheint geradezu als die vollgültige 
Realisation der liberalen Ideale. Aber damit läßt er es nicht bewenden: Die 
Demokratie mit ihrem starken »Gleichheitsgefühl«’“ tendiere nämlich dazu, die 
aus der freien Entfaltung der Individuen resultierende Vielfalt einzuebnen und 
unterliege daher, wenn das liberale Moment in ihr verblasse, der Gefahr, den 
»bildenden Wert der Freiheit« zu ignorieren und ihre Wurzeln durch die auf
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Gleichheit ausgehenden »zentralisierenden Bestrebungen«^’ zu zerstören. Eine 
aller liberalen Elemente entledigte Demokratie bedeute »Allmacht der Mehr­
heit« und habe die »gefährlichste und schwerwiegendste Form des Despotis­
mus«^^ zur Folge.

Ähnlich wie Ruggiero sieht Franz Schnabel in seinem Geschichtswerk zum 
19. Jahrhundert (1933) das Trennende wie das Verbindende im Verhältnis von 
Liberalismus und Demokratie. Als Gemeinsamkeit beider Strömungen erkennt 
er ihren Ursprung im »gleichen Geist der Autonomie«’^, als Quelle des Kon­
flikts hingegen die unaufhebbare Spannung zwischen den Zielen der Freiheit 
und der Gleichheit: »Liberalismus und Demokratie stießen sich insofern ab, als 
die einheitliche staatliche Willensbildung schließlich zur Verneinung der Frei­
heitsrechte führen müßte; aber sie berührten sich, insofern die vom Liberalis­
mus erstrebte Einengung der staatlichen Wirksamkeit praktisch nur gesichert 
war, wenn das Volk irgendwie Anteil erhielt an der Bestimmung des staatlichen 
Willens.«^'’

Zwei an der Universität Zürich entstandene Dissertationen haben den Dis­
kussionsstand zum grundsätzlichen ideengeschichtlichen Wechselverhältnis 
von Liberalismus und Demokratie in der ersten Hälfte der vierziger Jahre 
zusammengefaßt. Gelangt Hans Meisser zu dem Ergebnis, beide Prinzipien 
seien auf »Ergänzung« angelegt und »weit entfernt davon, an irgendeinem 
Punkt antagonistisch aufeinander zu stoßen«^^ sieht Josef Thür sie durch 
»Harmonie und Antinomie«^* gleichermaßen gekennzeichnet. Eines der Span­
nungsfelder erblickt er darin, daß der Liberalismus stärker auf Freiheit, die 
Demokratie hingegen stärker auf Gleichheit ziele. Eine »Synthese«’^ beider sei 
zwar möglich, aber keinesfalls im Sinne eines spannungsfreien Zusammenwir­
kens.

Hasbach, Schmitt, Heller und Ruggiero haben einen gesamteuropäischen 
ideengeschichtlichen Zusammenhang im Blick, und doch ist die enge themati­
sche Verzahnung mit den zwischen Brandenburg und Meinecke erörterten 
Sichtweisen über das Wechselverhältnis beider Strömungen im deutschen Vor­
märz offenkundig. Wohl die erste Studie, die in ihrer Fragestellung unmittelbar 
an die Brandenburg-Meinecke-Kontroverse anknüpft, ist die 1921 an der Uni­
versität Bern angenommene Doktorarbeit Nanette G. Katzensteins. Vor 1848 
sei für die Zeitgenossen noch keine »klare Sonderung der Paneien« möglich 
gewesen. Erst in der Revolution hätten sich die Weltanschauungen des »Demo- 
^atismus« und des »Liberalismus«’® voneinander abgehoben. Diesen Prozeß 
versucht die Autorin für die viertägigen Debatten im »Vorparlament« deutlich
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herauszuarbeiten. Naturgemäß gerät dabei der Gegensatz zwischen den auf 
»Vereinbarung« setzenden Liberalen und der strategisch kompromißlosen 
Gruppe um Hecker und Struve in den Mittelpunkt, während die im »Vorparla­
ment« verbleibenden Demokraten keine Berücksichtigung finden. Immerhin 
gelingt Katzenstein der Nachweis, daß die tiefen Meinungsverschiedenheiten 
bereits in den Jahren zuvor auf der politischen Bühne Badens sichtbar gewor­
den sind. Den Liberalismus sieht sie als »politisch-geistigen Ausdruck der nun 
vereinbarungsbereiten Besitzenden«, den »Demokratismus« als »Vertreter der 
auf Souveränität und Revolution pochenden Verarmenden und Verarmten«.^^

Hat Katzenstein den Unterschied beider Strömungen systematisch zu be­
gründen versucht, geht Hans Krause unter Berufung auf Brandenburg ganz 
selbstverständlich von der Existenz einer »demokratischen Partei« in der 
i848/49er Revolution aus.Dagegen neigt Veit Valentin in seiner Geschichte 
der i848/49er Revolution zur Relativierung der Gegensätze. Er unterscheidet 
die »konservativen Konstitutionellen« (die Rechte), die »revolutionären Evolu- 
tionisten« (mit Gagern), die »demokratischen Republikaner« (mit Blum) und 
die »republikanischen Sozialrevolutionäre« (äußerste Linke). Sie alle stammten 
»irgendwie«'®' vom Liberalismus ab. Im übrigen führten Etiketten wie »Demo­
kraten« in die Irre.

Auf der Linie Valentins hatte auch Ludwig Bergsträsser in seiner vielgelese­
nen Parteiengeschichte argumentiert. Liberale und Demokraten hätten ein und 
derselben weltanschaulichen Grundrichtung angehört; der des Liberalismus. 
Im Rationalismus der Aufklärung wurzelnd, trete er in zwei Richtungen auf, je 
nachdem, welche praktisch-politischen Folgerungen aus den weltanschauli­
chen Grundannahmen abgeleitet würden. Die eine gehe »immer auf die Gedan­
kenwurzel zurück«, denke »jeden Gedanken theoretisch vollkommen durch 
bis zum letzten Ende« und verlange, »daß die Ergebnisse dieser rein theoreti­
schen Folgerungen sofort Maßstäbe des praktischen Handelns werden sol­
len«.'®^ Was den theoretisch deduzierten Forderungen widerspreche, müsse 
nach dieser Auffassung um jeden Preis und auf der Stelle geändert werden. 
Diese Richtung sei also »doktrinär« in der Theorie und »radikal« in der Praxis. 
Ihre Doktrin sei am ehesten den »Ideen von 1789« (mit Sieyes und Robespierre 
als typischen Repräsentanten) verpflichtet.

Die andere Richtung denke das »naturrechtliche System« ebenfalls »mit 
eiserner Konsequenz zu Ende«, beruhe aber auf der Überzeugung, daß die 
gegebenen Zustände nur allmählich zu verändern seien. Diese Form des Libe­
ralismus zeichne sich in der Praxis daher durch »sehr gemäßigte Forderungen 
aus«. In Deutschland hält Bergsträsser Immanuel Kant für »den« Repräsentan­
ten des gemäßigten Liberalismus. Als eigenständige Kraft sei die »radikale 
Partei« erst spät in Erscheinung getreten. Bergsträsser nennt das Jahr 1847, in
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dem sich in Baden eine linke Gruppe um Gustav von Struve und Friedrich 
Hecker formiert habe. Er verweist auf die Hambacher Radikalen Wirth und 
Siebenpfeiffer und auf die Bedeutung der Linkshegelianer. Doch dürften diese 
Gruppenbildungen nicht darüber hinwegtäuschen, daß die Unterschiede zwi­
schen Gemäßigten und Radikalen bis 1847 nicht als grundsätzlich wahrgenom­
men worden seien: »Man sprach von Unterschieden des Temperaments, stellte 
Gegensätze über die stärkere oder mildere Form des Auftretens fest, nicht 
mehr.«'“

Erich Brandenburgs These von der »prinzipiellen Verschiedenheit zwischen 
Liberalismus und Demokratie« sei daher »für die geschichtliche Entwicklung 
abzulehnen; sie stimmt nur theoretisch, quasi ex post.«'“ Erst in der Revolution 
von 1848 habe sich der ideologische Graben vertieft und »zu einer Scheidung in 
zwei völlig getrennte und gegensätzliche Parteien: Liberale und Demokra- 

geführt. Bergsträsser bleibt allerdings die Erklärung schuldig, wie sich 
Angehörige ein und derselben politischen Familie mit großer Ähnlichkeit der 
politischen Anschauungen in so kurzer Zeit zu einander feindlich gegenüber­
stehenden Lagern entwickeln konnten. Waren die geistigen Gegensätze vor 
1848 doch tiefer, als er es annahm?

Einer der ersten, die nach 1945 die Diskussion fortführen, der Historiker 
Gerhard Ritter, betont nicht das freundschaftlich Verbindende, sondern die 
»Todfeindschaft zwischen dem echten Liberalismus und der echten Demokra-
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106 Nicht zuletzt aus der »Verwischung« der ursprünglichen »Gegensätz-tie«.
lichkeit« beider Bewegungen resultiere »zum großen Teil die gefährliche Be­
griffsverwirrung unserer Zeit«. Der Liberalismus habe seit seinen Anfängen in 
der englischen Revolution des 17. Jahrhunderts Freiheit vor allem »als Siche­
rung des positiven, erklärten Rechts gegen politische Gewalt« verstanden, als 
»Schranke despotischer Willkür, gesichert durch öffentliche Rechtsanstalten« 
(wie zunächst die Stände, später die modernen Volksvertretungen). Dagegen 
meine die »Demokratie in ihrem ursprünglichen, strengen, noch nicht durch 
liberale Beimischungen erweichten Sinn [...] nicht Sicherung persönlicher Frei­
heit gegen Willkür und unbilligen Zwang, sondern unmittelbare Volksherr­
schaft«.'°^ Dieses der Welt der Stadtstaaten entspringende Denken unterliege 
der Gefahr, den Herrschaftsanspruch des Volkes so hoch zu bewerten, daß die 
individuelle Freiheit auf der Strecke bleibe. Zwar schließe die liberale Doktrin
politische Teilhabe keineswegs aus, aber sie sehe in der Sicherung von Grund­
rechten zugleiche ein Mittel, um die durch »politische Uniformierung« entste­
hende »Despotie des Volkswillens«'®* zu unterbinden.
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Was Ritter in einem Essay mit leichter Hand skizziert hat, breitet Fritz 
Valjavec in seinen wegweisenden Forschungen zur »Entstehung der politischen 
Strömungen in Deutschland« (1951) aus - auf eine Fülle empirischen Materials 
gestützt. Er unterscheidet die liberale klar von der demokratischen Strömung, 
beleuchtet die weit vor 1789 zurückreichenden Anfänge des Liberalismus in 
Deutschland und erklärt die demokratische Bewegung im wesentlichen für ein 
Produkt der Französischen Revolution.’®^ Während die Demokraten dem 
»Grundsatz der Volkssouveränität« gehuldigt und sich zugunsten einer »völli­
gen Gleichberechtigung aller Staatsbürger auf politischem und sozialem Ge­
biet«”® ausgesprochen hätten, seien die Liberalen für eine »maßvolle Beschrän­
kung der Freiheit«, für »Reformen« statt »Revolutionen«'” eingetreten. Aller­
dings sieht Valjavec auch Gemeinsamkeiten zwischen beiden Strömungen: Sie 
hätten »in der Forderung nach Gewaltenteilung und individuellen Freiheits- 
rechten«”^ übereingestimmt. Valjavec verfolgt die Entwicklung von LiberaUs- 
mus und Demokratie nicht über das Jahr 1815 hinaus, ist jedoch von ihrer 
Ausstrahlungskraft bis in die Zeit des Vormärz hinein überzeugt.”^

Dagegen sind für Wilhelm Mommsen - in seiner Schrift über »Größe und 
Versagen des deutschen Bürgertums« (1949) - Liberale und Demokraten im 
Vorfeld der i848/49er Revolution mehr aus Gründen der »Taktik« und des 
»Temperamentes« auseinander gegangen. In den »pohtischen Grundanschau- 
ungen«”“' hätten die Gemeinsamkeiten bei weitem überwogen.”^ Diese Sicht­
weise bleibt in den Darstellungen zur Entwicklung des deutschen Parteiensy­
stems lange Zeit vorherrschend, zumal sie der Deutungshnie von Bergsträssers 
Standardwerk entspricht.”^ Werner Boldt zieht in seiner Schrift über die »An­
fänge des deutschen Parteiwesens« (1971) keine deutliche Trennungslinie zwi-
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sehen beiden Lagern und betont statt dessen die Gemeinsamkeiten und fließen­
den Übergänge.“^ Auch Heino Kaack sieht in seiner Parteiengeschichte (1971) 
keine tiefen Gegensätze, sondern spricht von der »Radikalisierung eines Teiles 
der Liberalen, der eine weitergehende Demokratisierung und letztlich sogar die 
Einführung der Republik«"* gefordert habe.

Die Unterschiede zwischen Liberalismus und »Demokratie« hat hingegen 
Kurt Klotzbach in seiner Bonner Dissertation (1966) betont. Dabei knüpft er 
an die Argumentation Brandenburgs an, hebt sie allerdings auf eine theoretisch­
verallgemeinernde Ebene, um den Gegensatz zwischen »elitärem« Liberalis­
mus und »egalitärer« Demokratie herauszuarbeiten."’ Das liberale Freiheits­
verständnis stelle die Autonomie des Einzelnen in den Mittelpunkt und ver­
traue auf die Herausbildung einer politischen Elite, die es vor der Masse zu 
schützen gelte. Dagegen begreife die Demokratie Freiheit »nur auf der Grund­
lage der numerischen Gleichheit« und messe der »Erfüllung gesellschaftlicher 
Pflichten«"® einen höheren Wert als der individuellen Entfaltung zu.

Auf der Grundlage eines ökonomischen Determinismus betont auch die 
DDR-Historiographie den Gegensatz zwischen Liberalismus und Demokra­
tie. Die Frage nach der Schichtzugehörigkeit überlagert alle anderen Gesichts­
punkte: »Im wesentlichen wird man annehmen müssen, daß der Liberalismus 
eine großbürgerliche Grundlage besitzt, während der Demokratismus im we­
sentlichen von Kleinbürgertum und kleinbürgerlicher Intelligenz getragen 
wird und dabei in seiner Wirkungsbreite, besonders bis in die sechziger Jahre, 
in das Proletariat hineinreicht.« Die demokratische Traditionslinie erstrecke 
sich »von Förster über Folien, Börne, Georg Büchner, Hecker, Struve, Jacobi, 
Blum bis hin zu Eckhardt und Ludwig Büchner«."* Die »Ahnengalerie« 
weicht insoweit nicht von den »Radikalen« und »Demokraten« der westlichen 
Forschung ab.

Dies zeigt sich auch beim Vergleich mit den in der »Deutschen Verfassungs­
geschichte« (i960) Ernst Rudolf Hubers genannten Vertretern beider Strömun­
gen. Huber leistet mit seinem monumentalen Werk einen einflußreichen Bei­
trag zur deutlichen Unterscheidung der Lager. Im Rahmen des von ihm bereits 
für den Vormärz herausgearbeiteten »Fünfparteiensystems« trennt er scharf 
zwischen »Liberalismus« und »Radikalismus«. Den zentralen Gegensatz sieht 
er im Streben nach »Reform« oder »Revolution«. Der Liberalismus habe den
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Vgl. W. Boldt, Die Anfänge des deutschen Parteiwesens, 1971, S. 12.
H. Kaack, Geschichte und Struktur des deutschen Parteiensystems, 1971, S. 23,
Vgl. K. Klotzbach, Das Eliteproblem im politischen Liberalismus, 1966, S. 38-46 (»Freiheit 
und Gleichheit - elitärer Liberalismus und egalitäre Demokratie«).

"0 Ebd.,S.43.
S. Schmidt, Thesen zum Liberalismus vor 1866, in: Jenaer Beiträge zur Parteiengeschichte 17 
(1966), S. 15. Siehe auf dieser Linie: Ders., Robert Blum, 1971; D. Fricke (FIrsg.), Deutsche De­
mokraten, 1981, S. 4-43; G. FIildebrandt, Einleitung, in: Ders. (Hrsg.), Opposition in der 
Paulskirche, 1981, S. VII-XLIV; M. Tullner, Studien zur Entwicklung der antifeudalen bürger­
lichen Oppositionsbewegung, 1984. Zum Stand der einschlägigen DDR-Forschung Ende der 
achtziger Jahre: H. Alexander, Geschichte, Partei und Wissenschaft, 1988 - mit zahlreichen 
weiteren Literaturhinweisen.
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»Unantastbarkeitsbereich« der monarchischen Verfassung respektiert, mithin 
deren schrittweise Veränderung angestrebt, ohne ihre Fundamentalnormen 
(insbesondere den Herrschaftsanspruch der Krone) anzugreifen. Dagegen sei 
der Radikalismus von Anfang an darauf ausgegangen, »die bestehende deutsche 
Staatsordnung des Bundes und der Einzelstaaten in ihren Fundamentaleinrich­
tungen und Fundamentalnormen zu vernichten, um an ihre Stelle eine neue 
Ordnung zu setzen, die sich auf radikale Demokratie, das heißt auf die Aus-
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Übung der Staatsgewalt ausschließlich durch das Volk und auf die vollständige 
Gleichheit des Wahlrechts und der sonstigen politischen Rechte, gründete.«'^^

Hubers Unterscheidungen haben Schule gemacht und die Parteienge­
schichtsschreibung erheblich beeinflußt. Werner Conze knüpft zu Beginn der 
sechziger Jahre an Huber an und behandelt Liberale und Demokraten bereits 
für den Vormärz als klar zu unterscheidende Strömungen.*^^ Walter Tormin 
übernimmt Hubers Differenzierung in fünf Richmngen, auch wenn er »Radi­
kale und Sozialisten«*^'* zu einer Strömung zusammenfaßt. Hans Fenske knüpft 
in seiner Freiburger Habilitationsschrift kritisch an Hubers Fünfparteienunter­
scheidung an und behält sie in späteren Darstellungen bei.'^^ Ausdrücklich 
kritisiert er die »Tendenz, beide Begriffe synonym zu verwenden und eine 
Abstufung allenfalls insofern zuzugeben, als der demokratische Radikalismus 
als linker Flügel, als energischere Formulierung des Liberalismus angesehen 
wird.«’^* In einer neuen Parteiengeschichte spricht er von der »bürgerlichen 
Linken« - im Unterschied zu den »Liberalen« einerseits, den Anfängen der 
»Arbeiterbewegung« andererseits.’^^ Wolfram Siemann schließt sich in seinem 
die Jahre 1806 und 1871 umsparmenden Geschichtswerk ebenfalls dem Huber- 
schen Ansatz an und differenziert innerhalb der »fünf Hauptrichtungen« zwi­
schen dem Liberalismus (den er allerdings in eine »konstitutionelle« und eine 
»parlamentarische« Variante unterteilt) und dem »demokratischen Republika­
nismus«.

An Hubers Differenzierung hat auch Peter Wende in seiner Untersuchung 
zum »Radikalismus im Vormärz« (1975) angeknüpft.’^’Dieser Studie kommt
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E. R. Huber, Deutsche Verfassungsgeschichte, Bd. II, i960, S. 403 (Hervorhebungen im Origi­
nal).
Vgl. W. Conze, Das Spannungsfeld von Staat und Gesellschaft im Vormärz, in; Ders. (Hrsg.), 
Staat und Gesellschaft im deutschen Vormärz, 1962, S. 231-235.

124 Tormin, Geschichte der deutschen Parteien seit 1848,11968 (1967), S. 36.
Vgl. H. Fenske, Wahlrecht und Parteiensystem, 1972, S. 46-48; darauf aufbauend ders., Struk­
turprobleme der deutschen Parteiengeschichte, 1974, S. 29.
H. Fenske, Der liberale Südwesten, 1981, S. 13.
Vgl. H. Fenske, Deutsche Parteiengeschichte, 1994, S, 40-49.
Vgl. W. Siemann, Vom Staatenbund zum Nationalsuat, 1993, S. 235-238. Damit ist Siemann 
von dem in seiner Tübinger Dissertation unterbreiteten Vorschlag abgerückt, den Begriff des Li­
beralismus »eher den Fraktionen des linken Zentrums und der Linken« in der Paulskirche vor­
zubehalten: Ders., Die Frankfurter Nationalversammlung, 1976, S. 285. Auch Wolfgang 
Hardtwig unterscheidet klar zwischen »Liberahsmus« und »Demokratie« (S. 140, 150), weist 
aber zugleich darauf hin, daß sich beide Strömungen »erst in der unmittelbaren Vorgeschichte der 
Revolution« (S. 139) getrennt hätten: W. Hardtwig, Vormärz, 11993.
Vgl. P. Wende, Radikalismus im Vormärz, 1975.
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insofern wegweisende Bedeutung zu, als ihr Verfasser die Schriften wichtiger 
Repräsentanten erstmals systematisch miteinander vergleicht. Daß dies bis da­
hin noch nicht geschehen ist, läßt angesichts der Brandenburg-Meinecke-Kon- 
troverse erstaunen. 130 Durch die Auswertung der publizistischen Ergebnisse 
führender »Demokraten« kann Wende das geistige Profil des »Radikalismus« 
näher bestimmen und beweisen, daß bereits vor Ausbruch der 1848er Revolu­
tion so etwas wie eine »demokratische Theorie« existierte, die sich in wesentli­
chen Zügen von den Grundanschauungen des gemäßigten Liberalismus unter­
schied.

Freilich konzentriert sich Wende bei seiner Untersuchung auf die »radika­
len« Autoren, während das Profil der liberalen Antipoden unscharf bleiben 
muß, da er sich hier nur auf den allgemeinen Forschungsstand, nicht auf eigene 
Auswertungen stützt. Parallele Untersuchungen zu liberalen Autorenkreisen 
liegen zu diesem Zeitpunkt nicht vor. An gründlichen Darstellungen zur Pro­
grammatik des Liberalismus im Vormärz mangelt es bis dahin. Im wesentlichen 
ist Wende auf kursorische Abhandlungen'^* und Spezialstudien über einzelne 
Autoren'^^ angewiesen. Die wenigen vergleichenden Arbeiten zu den Mitarbei­
tern des Staatslexikonssind seiner Aufmerksamkeit entgangen, hätten aber 
aufgrund ihres engen thematischen Zuschnitts das auf anderem Wege gewon­
nene Bild wohl auch nicht grundsätzlich verändert.

Seit dem Erscheinen von Wendes Radikalismusstudie hat die Erforschung 
der geistigen Welt des vormärzlichen Liberalismus in Deutschland erhebliche 
Fortschritte gemacht. Vor allem ist der Blick für die Vielgestaltigkeit liberalen 
Denkens geschärft worden und mehr Zurückhaltung im Hinblick auf generali­
sierende Aussagen festzustellen.' “̂' Studien zum politischen Denken ausge­
wählter Repräsentanten haben die Aufmerksamkeit auf den Variantenreichtum

130 Von den wenigen Vorarbeiten, an die Wende anknüpfen konnte, ist vor allem die Arbeit 
Friedrich Edding zu erwähnen, die sich allerdings auf die Debatten der Paulskirche konzentrier­
te, zu pauschalisierenden Feststellungen neigte und zudem von der »völkischen« Perspektive ih­
rer Entstehungszeit geprägt war: F. Edding, Vom Ursprung des Demokratismus in Deutsch­
land, 1936.

*" Vor allem W. Bussmann, Zur Geschichte des deutschen Liberalismus im 19. Jahrhundert, in: HZ 
186(1958), S. 527-557; F. C. Seil, Die Tragödie des deutschen Liberalismus, 1954.
Wie E. Angermann, Robert von Mohl, 1962; H. Christern, Friedrich Christoph Dahlmanns 
politische Entwicklung bis 1848. Ein Beitrag zur Geschichte des deutschen Liberahsmus, in: Zeit­
schrift der Gesellschaft für ScUeswig-Holsteinische Geschichte 50 (1921), S. 147-392; W. Hock, 
Liberales Denken im Zeitalter der Paulskirche, 1957; Karl Wild, Karl Theodor Welcher, 1913. 
Vor allem K. Drück, Ausgewählte Fragen zur Entwicklung des Liberalismus der 30er bis 6oer 
Jahre, 1922; P. Goessler, Der Dualismus zwischen Volk und Regierung, 1932; H. Haferland, 
Mensch und Gesellschaft im Staatslexikon von Rotteck-Welcher, 1957; A. Neumeister, Roman­
tische Elemente im Denken der liberalen Führer des Vormärz, 1931; H. Puchta, Die Entstehung 

. politischer Ideologien im 19. Jahrhundert, 1972; B.Theune, Volk und Nation bei Jahn, Rotteck, 
Welcher und Dahlmann, 1965; A. Weiss, Die leitenden Ideen des vormärzlichen Liberahsmus, 
1919.
Einen ausgezeichneten Überblick bietet: H. Fenske, Der deutsche Liberahsmus 1815-1848, in: 
Jahrbuch der Hambach-Gesellschaft i (1988), S. 27-49.
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des vormärzlichen Liberalismus gelenkt.'^^ Wenn bislang auch keine Parallel­
untersuchungen zu Wendes Radikalismusstudie heraus gekommen sind, so hat 
in der Forschung die Tendenz, Liberalismus und Demokratie als deutlich 
unterschiedene Strömungen zu behandeln, merklich an Boden gewonnen. In 
seiner Einleitung zum Neudruck der zweiten Auflage des Rotteck-Welcker- 
schen Staatslexikons (1990) betont Hartwig Brandt deutlich die Distanz der 
(wenigen) »republikanischen« Autoren gegenüber dem Konzept des gemäßig­
ten Liberalismus.'^^ Peter Wende faßt in einem Lexikon-Artikel von 1993 eine 
verbreitete Forschungsmeinung zusammen: Die vormärzlichen Demokraten 
hätten »auf dem Felde der Verfassungs- und Gesellschaftslehre ihre radikale 
Alternative zum Individualismus und Konstitutionalismus des Liberalis­
mus«'^'’ entwickelt. Stephan Walters Ruge-Studie (1995) hebt den Gegensatz 
des Linkshegelianers zum Konzept des gemäßigten Liberalismus hervor.'^* 
Überblickt man die Forschungsentwicklung, so war die Position Meineckes nie 
zur »herrschenden Lehre«'^’ geworden, zumal viele der Studien, die nicht die 
vormärzliche Ideenwelt im besonderen, sondern die geistigen Strömungen seit 
der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts im allgemeinen beleuchtet hatten 
(Hasbach, Schmitt, Ruggiero, Ritter u.a.), überwiegend von einer grundlegen­
den Differenz zwischen Liberalismus und Demokratie ausgegangen waren.

Doch sind in der Frage nach dem Trennenden und Verbindenden beider 
Strömungen Einschätzungsunterschiede unübersehbar. Lothar Gail sprach von 
der »Spaltung der badischen Liberalen«'“'® in eine gemäßigte und eine radikale 
Richtung, und Joachim Paschen datierte das Herauswachsen der demokrati­
schen Strömung aus dem liberalen Hauptstrom auf den Zeitraum unmittelbar 
vor Ausbruch der Revolution (1977).'“" Ist die Demokratie also Fleisch vom 
Fleische des Liberalismus? Ist es angemessen, wenn Thomas Nipperdey (1983) 
und Hans-Ulrich Wehler (1987) - in diesem Punkt am gleichen Strang ziehend 
- den »Radikalismus« in ihren Geschichtswerken als Phänomen am linken 
Flügel »des« Liberalismus behandeln?'“'^ Diese Sichtweisen stehen zu der in 
anderen Arbeiten vorgenommenen Trennung zwischen Liberalismus und De­
mokratie sensu stricto nicht in einem unüberwindbaren Gegensatz. Eine Rand­
strömung kann sich allmählich vom Hauptstrom lösen und so weit entfernen.
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Siehe vor allem: V. Dotterweich, Heinrich von Sybel, 1978; G. Hübinger, Georg Gottfried 
Gervinus, 1984; B. R. Kern, Georg Beseler, 1982; M. Neugebauer-Wölk, Revolution und 
Constitution, 1989; H. Haan, Die Gesellschaftstheorie Georg Friedrich Kolbs zwischen Utopie 
und Ideologie; K. Düwell, David Hansemaim als rheinpreußischer Liberaler in Heppenheim 
1847, beide in: W. Schieder (Hrsg.), Liberalismus, 1983, S. 74-94,295-3ii.
Vgl. H. Brandt, Einleitung
P. Wende, Art. »Demokraten (Vormärz)«, in: H. Reinalter (Hrsg.), Lexikon zu Demokratie 
und Liberahsmus, 1993, S. 64-66, hier S. 64.
St. Walter, Demokratisches Denken, 1995.
Dies meint Stephan Walter, der ansonsten einen kenntnisreichen Forschungsüberblick vermit­
telt: Ebd., S. 34.
L. Gall, Der Liberalismus als regierende Partei, 1968, S. 36.
Vgl. J. Paschen, Demokratische Vereine und preußischer Staat, 1977, S. 28-31.
Vgl. Th. Nipperdey, Deutsche Geschichte 1800-1866, 1993, S. 294; H.-U. Wehler, Deutsche 
Gesellschaftsgeschichte, Zweiter Bd., 1987, S. 431.

Neudruck, 1990, S. 23 f.zum
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daß eine Wiedervereinigung unmöglich wird. Allerdings ist es sehr wohl von 
Belang, wann die Trennung erfolgt ist, ob sie sich seit längerem abzeichnete, 
wie weit sie vom Ursprungsstrom wegführte und wie stark sich die Nebenströ­
mung entwickelte. War eine gewisse Eigenständigkeit seit langem sichtbar, 
fühne die Ablösung weit vom Ursprung weg und gewannen die Sezessionisten 
erheblich an Bedeutung, so dürfte die gemeinsame Erfassung unter dem Ober­
begriff »Liberalismus« kaum mehr gerechtfertigt sein. Dann wäre es sogar 
verhängnisvoll, Erkenntnisse, die für die eine Strömung als gesichert gelten, auf 
die andere auszudehnen.

Wie der Forschungsüberblick gezeigt hat, gab es von Anbeginn Autoren, 
die mehr die Divergenzen, und solche, die mehr die Konvergenzen zwischen 
beiden Strömungen betonten. Die Fähigkeit zu dauerhafter Synthese wurde 
von Parlamentarismuskritikern wie Carl Schmitt in Frage gestellt, von über­
zeugten Verfechtern der liberalen Demokratie hingegen stets betont. Autoren 
mit stärker demokratischen Neigungen, die dem liberalen Element eine dienen­
de Funktion zuwiesen (wie Heller), lassen sich von Demokratieskeptikern 
unterscheiden (wie Ritter), die dem Liberalismus eine staatstragende Rolle 
zusprachen. Die Meinungsunterschiede spiegelten also nicht nur den wissen­
schaftlichen Kenntnisstand, sondern waren auch abhängig von der jeweiligen 
politischen Grundhaltungen.

Überdies hat die Forschungsperspektive Auswirkungen für die Perzeption 
von Liberalismus und Demokratie: Wer vor allem das grundsätzliche ideenge­
schichtliche Wechselverhältnis zweier geistiger Strömungen vor Augen hat*''^ 
wird zu anderen Ergebnissen gelangen als derjenige, der sich auf ein konkretes 
politisches Handlungsfeld konzentriert und das tatsächliche Verhalten anstelle 
ideologischer Orientierungsmuster untersucht. Gewiß überdeckte die beiden 
geistigen Strömungen gemeinsame Oppositionsrolle lange Zeit Divergenzen 
und hemmte die Herausbildung separater Strukturen. Auch mögen sich die 
»Radikalen« in Baden erst in der zweiten Hälfte der vierziger Jahre als eigen­
ständige Formation neben den gemäßigten Liberalen herauskristallisiert haben. 
Doch darf all dies die geistigen Spannungselemente nicht vergessen machen, die 
aus älteren Traditionsquellen flössen und auf ein Auseinandergehen beider 
Strömungen drängten.
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4. Offene Fragen

Diese Untersuchung will die Gegensätze zwischen Liberalismus und Demo­
kratie herausarbeiten, ohne die Gemeinsamkeiten zu ignorieren. In ihrem Vor-

Siehe in diesem Sinne auch die Arbeit von: J. B. Müller, Liberalismus und Demokratie, 1978, 
S. IO, der »interventionistische Elitendemokratie«, »marktwirtschaftlichen Demokratismus«, 
»marktwirtschaftliche Elitendemokratie« und »interventionistischen Demokratismus« als ideo­
logische Varianten »des« Liberalismus begreift und bei seiner Untersuchung den europäischen 
geistesgeschichtlichen Raum ausleuchtet.
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gehen wie in ihrer Problemstellung knüpft sie kritisch an die Radikalismusstu­
die Peter Wendes an, der zahlreiche Einsichten zu verdanken sind. Trotz ihrer 
wichtigen Ergebnisse blieb eine Reihe von Fragen offen, die auch die seitherige 
Forschung nicht beantworten konnte. Wende hat die Eigenständigkeit des 
»Radikalismus« gegenüber dem gemäßigten Liberalismus überzeugend nach­
gewiesen und auch die Heterogenität des »radikalen Lagers« durch verglei­
chende Betrachtungen hell beleuchtet. Im Hinblick auf das Wechselverhältnis 
beider Strömungen mußten jedoch viele Fragen unerörtert bleiben, da Wende - 
wie im Forschungsbericht dargelegt - die »radikale« Autorengruppe nicht mit 
einer gemäßigt-liberalen konfrontierte, das Bild »des« Liberalismus vielmehr 
auf der Grundlage des allgemeinen Forschungsstandes zeichnete. So konnte der 
Vielgestaltigkeit liberaler Konzepte nur unzureichend Rechnung getragen wer­
den.

Kamen nicht manche Vertreter des gemäßigten Liberalismus in ihren Ent­
würfen dem »radikalen« Programm recht nahe? Und blieben nicht umgekehrt 
Autoren durch Welten vom »Radikalismus« getrennt? Wurde der von Wende 
unterstellte gemäßigt-liberale Grundkonsens den historischen Gegebenheiten 
gerecht? Oder bestanden in manchen Fragen auch zwischen den Liberalen 
unüberbrückbare Divergenzen? Bei der Beantwortung dieser Fragen kann man 
sich in vielen Punkten nicht auf einen gesicherten Kenntnisstand stützen. Zwar 
sind in den letzten Jahren zur Autorengruppe des Staatslexikons wiederum 
einige thematisch eng zugeschnittene Untersuchungen erschienen'“'^, doch hegt 
keine der Arbeit Wendes vergleichbare Liberalismusstudie vor.'“'^

Das Wechselverhältnis von Liberalismus und Demokratie läßt sich nur 
angemessen bestimmen, wenn zwei repräsentative, etwa gleichgewichtige Au­
torengruppen einander gegenübergestellt und systematisch verglichen werden. 
In welcher Weise haben sich beide als Schreck- und Vorbild empfunden? Wo 
boten sich Anknüpfungspunkte für einen übergreifenden Konsens, was waren 
die Angriffspunkte gegenseitiger Abgrenzung und Anfeindung? Welche heftig 
umstrittenen Themen berührten Kernfragen des jeweiligen Selbstverständnis­
ses?

Diese Untersuchung begreift die Richtungen der vormärzlichen Liberalen 
und Demokraten als Quellflüsse und Nährströme des modernen Verfassungs­
staates. Es liegt daher nahe, sich auf verfassungspolitische Probleme zu konzen-

Siehe vor allem: R. Grawert, Die Staatswissenschaft des Rotteck-Welcker’schen »Staats-Lexi­
kon«, in: Der Staat 31 (1992), S. 114-128; C. M. Igelmund, Frankreich und das Staatslexikon 
von Rotteck und Welcker, 1987; F. Nägler, Von der Idee des Friedens zur Apologie des Krie­
ges, 1990; Th. ZuNHAMMER, Zwischen Adel und Pöbel, 1995; ders., Begriff und Ideal des Mittel­
standes im Staatslexikon von Karl v. Rotteck und Karl Theodor Welcker, in: Jahrbuch zur Libe­
ralismus-Forschung 7 (1995), S. 29-55.
Das gilt auch für: R. Schöttle, Politische Theorien des süddeutschen Liberalismus im Vormärz, 
1994. Das Hauptverdienst dieser Untersuchung besteht in der einfühlsamen Rekonstruktion des 
Selbstverständnisses der untersuchten Autoren. In dieser Hinsicht verdankt ihr der Verfasser 
wichtige Einsichten. Doch mangelt es der Arbeit an einer komparativen Perspektive. Die von 
ihm untersuchten Themen sind nicht einmal autorenübergreifend aufeinander abgestimmt, so 
daß es dem Leser nicht leicht gemacht wird, eigenständig Vergleiche anzustellen.
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trieren und die Frage nach wegweisenden Beiträge in diesem Sinne zu stellen. 
Peter Wende hat in seiner Radikalismusstudie bereits einige wichtige Themen 
angeschnitten, die sich vor diesem Hintergrund aufdrängen: das Staatsverständ­
nis, die Kernforderungen des Konstitutionalismus und des Rechtsstaates, die 
Ansichten zum Aufbau der institutioneilen Ordnung und zur Rolle der Partei­
en, das Verhältnis zu den Prinzipien der Volkssouveränität und der Gleichheit, 
schließhch die Einstellung zur Revolution. Da Wende diese inhaltsreichen 
Komplexe eher knapp behandelt hat, bleibt viel Raum für vertiefende Betrach­
tungen.

Wenn man von den Begriffen und ihrem zeitgenössischen Verständnis aus­
geht, stellen sich Fragen wie die folgenden: In welcher Weise stehen Liberale 
und Demokraten Begriffen wie »Republik« und »Demokratie« gegenüber? 
Entwickeln die Liberalen dazu überhaupt ein positives Verhältnis? Welche 
Rolle spielt bei ihnen die altehrwürdige Tradition der »gemischten Verfas­
sung«? Wird dieses Modell bei den liberalen Plädoyers für die konstimtionelle 
Monarchie begründend herangezogen? Sind die Liberalen in der ein oder 
anderen Weise in den Sog des »deutschen Konstitutionalismus« geraten? Ha­
ben sie in diesem Sinne zur Ideologiebildung beigetragen? Blieben die Demo­
kraten von solchen Tendenzen unberührt, oder lassen sich auch bei ihnen 
Rudimente eines »dualistischen« Staatsverständnisses feststellen? Korrespon­
diert dem liberalen Institutionenoptimismus ein demokratischer Institutionen­
pessimismus ?’‘*^ Haben sich auch die Demokraten zum »Rechtsstaat« bekannt? 
Falls ja, was haben sie darunter verstanden? Sind Liberale und Demokraten 
Anhänger oder Gegner der Gewaltenteilung? Wird das von den Demokraten 
propagierte Prinzip der Volkssouveränität von den Liberalen generell abge­
lehnt? Oder finden sich vermittelnde Positionen? Wie weit geht die »demokra­
tische« Betonung der Gleichheit? Erstreckt sie sich auch auf das weibliche 
Geschlecht und gesellschaftliche Minderheiten? Sind in dieser Frage charakte­
ristische Unterschiede zum Liberalismus festzustellen? Wie stehen Liberale 
und Demokraten dem »Recht auf Opposition« gegenüber? Kommt ihm zen­
trale Bedeutung zu? Sind die Liberalen entschiedene Anhänger des Repräsenta­
tivsystems, oder überwiegt noch das ständische Element? Spielen ständische 
Anldänge auch bei den Demokraten eine Rolle? Wie stehen sie der Repräsenta­
tion gegenüber? Hat Rousseaus ablehnende Haltung gegenüber repräsentati­
ven Körperschaften wesentlichen Einfluß auf die Demokraten ausgeübt? Wel­
che Bedeutung kommt direkt-demokratischen Entwürfen zu? Sind sie als uto­
pisch zu qualifizieren? Beeinflussen die Zukunftsvisionen direkter Demokratie 
das Parteien- und Oppositionsverständnis? Wird die parteienfreundliche 
Grundhaltung, die den Demokraten gemeinhin nachgesagt wird, dadurch rela­
tiviert? Stellen die Demokraten dem liberalen Revolutionspessimismus einen
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Siehe zu diesen Begriffen: H. Mandt, Politisch-sozialer Wandel und Veränderungen des Institu­
tionenverständnisses in der Neuzeit, in: H.-H. Hartwich (Hrsg.), Macht und Ohnmacht politi­
scher Institutionen, 1989, S. 72-79. Siehe auch im selben Band: J. Gebhardt, Zum Institutionen­
verständnis im politischen Denken der Moderne, S. 80-87.
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Revolutionsoptimismus gegenüber? Neigen sie gar zu einem revolutionären 
Terrorismus jakobinischer Provenienz? Oder gibt es auf beiden Seiten ent­
schiedene Anhänger der Reform?

Die Untersuchung darf jene Elemente beider Strömungen nicht aussparen, 
die im Sinne der Traditionen des demokratischen Verfassungsstaates als gegen­
läufig einzustufen sind. Peter Wende hat diese Aspekte in seiner Studie keines­
wegs ignoriert, sie aber auch bei weitem nicht erschöpfend behandelt. Abgese­
hen davon, daß die Liberalen bei ihm unterbelichtet sind, bleiben diesbezüglich 
auch bei den Demokraten viele Fragen offen. Insbesondere gilt es, die antikon- 
stitutionellen Elemente stärker herauszuarbeiten, die sich bei einigen demokra­
tischen Autoren mit einer direktdemokratischen Konzeption, der Tendenz zur 
Idealisierung der Zukunftsdemokratie und der Propagierung eines »neuen 
Menschen« verbinden. Finden hier Traditionslinien ihren Niederschlag, wie sie 
Jacob L. Talmon in seinen ideengeschichtlichen Studien zur »totalitären De­
mokratie« und zum »politischen Messianismus«*''^ rekonstruiert hat? Nehmen 
insbesondere die linkshegelianischen Entwürfe Züge einer »politischen Religi­
on« an?'"'* Werden diese Tendenzen durch Elemente ausgeglichen, die mehr in 
die Richtung des demokratischen Verfassungsstaates weisen? Sind die Libera­
len frei von »totalitären Versuchungen«? Oder ist auch bei ihnen der Glaube an 
den Forschritt durch Volksbildung ausgeprägt?

Wie weitgehend wirkt sich der Antidemokratismus der Liberalen bei den 
einzelnen Autoren aus? Beinhaltet das Plädoyer für eine »gemischte Verfas­
sung« generell die Befürwortung demokratiebegrenzender Elemente? In wel­
cher Form wird dem »monarchischen Prinzip« Rechnung getragen? Schließt es 
jede positive Anknüpfung an die Doktrin der »Volkssouveränität« aus? Bein­
haltet das liberale Repräsentationsverständnis eine elitäre Komponente? Gehen 
von ihr antidemokratische Tendenzen aus?

Beide Strömungen sind nur dann angemessen in die Tradition des demokra­
tischen Verfassungsstaates einzuordnen, wenn neben den demokratischen und 
konstitutionellen die antidemokratischen und antikonstitutionellen Faktoren 
Berücksichtigung finden. Darüber hinaus geht es um eine Gewichtung beider 
Strömungen. Welches Mischungsverhältnis demokratischer und antidemokra­
tischer, konstitutioneller und antikonstitutioneller, demokratie- und konstitu- 
tionalismusbegrenzender Faktoren weisen ihre Vertreter auf? Lassen sie sich 
bestimmten Typen zuordnen? Stehen beide Strömungen angesichts der antide­
mokratischen Faktoren auf der einen, der antikonstitutionellen auf der anderen 
Seite gegenüber dem modernen Verfassungsstaat im Verhältnis gleicher Nähe 
und Distanz? Oder bildet der Liberalismus das geistige »Rückgrat«, während 
die Demokraten mehr Traditionswidriges als Traditionsstiftendes in die »Erb-
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Vgl. J. L. Talmon, Die Ursprünge der totalitären Demokratie, 1961; ders.. Politischer Messianis­
mus, 1963.
Darauf hat schon der Voegelin-Schüler Jürgen Gebhardt hingewiesen: Ders., Pohtik und Escha­
tologie, 1963. Im Hinblick auf Rüge gelangt Stephan Walter (Demokratisches Denken, 1995, 
S. 390) zu diesem Ergebnis. Siehe grundsätzlich zu diesem Forschungsansatz: H. Maier, Politi­
sche Rehgionen, 1995, S. 21-36.
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masse« eingebracht haben? Fragen dieser Art sind nicht pauschal zu beantwor­
ten, sondern bedürfen einer differenzierten Betrachtung der verschiedenen 
Autoren.
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5. Ansatz und Vorgehensweise

Diese Untersuchung will das Wechselverhältnis der vormärzlichen Liberalen 
und Demokraten genauer bestimmen, als es in der Forschung bislang gesche­
hen ist. Zu diesem Zweck werden die verfassungspolitischen Vorstellungen 
einer liberalen und einer demokratischen Autorengruppe anhand ihrer Veröf­
fentlichungen systematisch miteinander verglichen. Dabei sollen mögliche Ge­
meinsamkeiten ebenso in den Blick geraten wie zu erwartende Auffassung 
terschiede.

Ein fruchtbarer Vergleich bedarf eines Tertium comparationis. Diese Funk­
tion erfüllt der demokratische Verfassungsstaat in seinen tragenden Bauele­
menten, sofern sie auf eine längere Geschichte zurückblicken und im Untersu­
chungszeitraum des Vormärz zumindest in der Gestalt von Frühformen ausge­
prägt waren. Auf diese Weise will die Untersuchung die bisherigen 
Bemühungen um die Aufarbeitung von Traditionsbeständen demokratischer 
Verfassungsstaaten ergänzen und in einigen Bereichen korrigieren. Die Kern­
elemente der historischen Synthese von Demokratie und Konstitutionalismus 
sollen im Prozeß ihres konfliktreichen Aufeinandertreffens und Zusammen­
wachsens betrachtet werden.

Der Verfasser ist bestrebt, zwischen den Positionen der rechtgläubigen 
Rankeaner und der leidenschaftlichen Antirankeaner (wie Walter Grab*“*^ ei­
nen Mittelweg zu gehen, der die Fehler beider Extreme vermeiden soll. Zum 
einen werden an den historischen Stoff Fragen herangetragen, die ihre Brisanz 
nicht zuletzt aus Gegenwartsproblemen gewinnen. Zum anderen ist der Ver­
fasser bemüht, das Selbstverständnis der historischen Akteure vor ihrem zeitge­
schichtlichen Hintergrund möglichst authentisch zu rekonstruieren und nur 
solche gegenwartsrelevanten Fragen an sie heranzutragen, die bereits zur dama­
ligen Zeit in das Bewußtsein gedrungen und Gegenstand der Auseinanderset­
zung geworden waren. Dabei sind die besonderen Handlungsbedingungen zu 
bedenken, die den Meinungen und Urteilen der vormärzlichen Autoren zu­
grundelagen. Die moderne Synthese des demokratischen Verfassungsstaates 
wird zu diesem Zweck in ihre historisch gewachsenen Einzelbausteine zerlegt 
und in einem begriffsgeschichtlichen Zugriff in der Zeit des Vormärz wieder

sun-

149 »Die Historiker von gestern - also Leopold von Ranke, Heinrich von Treitschke, Heinrich 
Sybel, Johann Gustav Droysen sowie ihre zahlreichen Anhänger und Epigonen, die bis in unsere 
Tage Lehrstühle besetzten - mögen geglaubt haben, den höchsten Gipfel der Wissenschaft 
klimmen und ein Werk, dauernder als Erz, zu schaffen; mit dem Verschwinden ihrer gesellschaft­
lichen Basis hat sich aber herausgestellt, daß ihre angeblich objektiven, absoluten und unumstöß­
lichen Wahrheiten auf Massen- und zeitbedingten Vorurteilen beruhten.« So W. Grab, Dr. Wil­
helm Schulz aus Darmstadt, 1987, S. 9.
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aufgesucht. Dadurch läßt sich der Gefahr begegnen, dem Sprachgebrauch der 
vormärzlichen Autoren einen ihnen fremden Sinn zu unterlegen.

Wie eingangs dargelegt, läßt sich der demokratische Verfassungsstaat als das 
Produkt des Zusammenwachsens von Konstitutionalismus und Demokratie 
verstehen. Mag diese Sichtweise auch eine grobe Vereinfachung der von Land 
zu Land sehr unterschiedlich abgelaufenen historischen Prozesse sein (erinnert 
sei an den fließenden Übergang von »ständischen« zu »repräsentativen« For­
men), so eignet sie sich doch zur Bildung von Arbeitshypothesen, die der 
Untersuchung eine bestimmte Richtung und Ordnung geben können. Dem­
nach wäre zwischen »konstitutionellen« und »demokratischen« Bauelementen 
zu unterscheiden.

»Konstitutionell« wird dabei nicht im Sinne des »deutschen Konstitutiona­
lismus« verstanden, sondern - in Anlehnung an das grundlegende Werk Carl 
Joachim Friedrichs - als eine Bewegung, die den »Staat« einer »Verfassung« 
unterwirft, d. h. einem »System wirksamer Beschränkungen für das Handeln 
der Regierung«.'^® Ein solches »System« setzt eine Machtteilung voraus. Es 
bricht autokratische Strukmren auf, muß aber nicht notwendigerweise »demo­
kratisch« (im Sinne politischer Gleichberechtigung) sein.

Wer nach »konstitutionellen« Elementen im verfassungspolitischen Den­
ken vormärzlicher Liberaler und Demokraten sucht und einen begriffsge­
schichtlichen Zugriff bevorzugt, wird gut daran tun, zunächst die Verwen­
dungsweise von Konstitutionalismus selbst zu klären. Der Terminus bringt 
viele Saiten zum Klingen und verbindet sich eng mit dem Bestreben nach 
Grundrechtssicherung (im Vormärz zumeist: »Urrechte«), Machtteilung und 
politischer Mitbestimmung.’^* Vor dem Hintergrund der deutschen Tradition 
ist es naheliegend, sich näher mit dem Begriff des Rechtsstaates auseinanderzu­
setzen, der in wesendichen Punkten Gemeinsamkeiten zu dem des Konstitu­
tionalismus aufweist. Mit beiden Komplexen eng verknüpft ist das vor allem 
auf Locke und Montesquieu zurückgehende Prinzip der Gewaltenteilung 
(oder Gewaltentrennung, Gewaltenverschränkung, Gewaltenbalance), dessen 
Behandlung durch die vormärzlichen Autoren nähere Beachtung verdient. 
Besonderer Aufmerksamkeit bedarf darüber hinaus der Begriff der Repräsenta­
tion, verbindet er sich doch eng mit dem Bedürfnis nach bürgerlicher Teilhabe 
an der politischen Macht. Da der Konstitutionalismus wesentlich auf die Siche­
rung politischer Vielfalt zielt (zumindest als Gegensatz zu autokratischer Herr­
schaftsmonopolisierung), muß auch dem Verständnis von Parteien, Opposition 
und Vereinen (»Associationen«) nähere Aufmerksamkeit gelten.

Wenn von »demokratischen« Elementen die Rede ist, so liegt dieser Be- 
griffswahl das zu Beginn eingeführte engere Verständnis im Sinne der altgrie­
chischen Staatsformenlehre zugrunde. Carl Joachim Friedrich hat von einer
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150 C. J. Friedrich, Der Verfassungsstaat der Neuzeit, 1953, S. 16. Siehe zum Konstitutionalismus 
auch: K. Loewenstein, Verfassungslehre, ^1969, S. 13, der »Konstitutionalismus« und »Auto­
kratie« als antithetische Ordnungsformen bezeichnet - je nachdem, ob die politische Macht ge­
teilt oder konzentriert ausgeübt wird.
Siehe Kap. V. i. und 3.
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»Demokratisierung« des Konstitutionalismus gesprochen.'“ Damit ist die all­
mähliche Öffnung des politischen Prozesses für breitere Schichten der Bevöl­
kerung gemeint. An erster Stelle interessiert das jeweilige Verhältnis zum Prin­
zip der Gleichheit. Das Spektrum möglicher Forderungen reicht für den Vor­
märz von der Anerkennung eines Ethos fundamentaler Menschengleichheit 
(z.B. der zwischen Freien und Gleichen geschlossene Vertrag) über das allge­
meine Wahlrecht bis zum egalitären Ideal der Gütergemeinschaft. Zudem ist zu 
prüfen, inwiefern der Begriff der »Demokratie« mit der Vorstellung einer 
direkten Volksherrschaft einhergeht, verstanden als Herrschaft der Mehrheit. 
In enger Verbindung zu diesem Verständnis steht die Forderung nach der 
Volkssouveränität, deren Auslegung einer genauen Untersuchung bedarf. Ver­
weist die Betonung dieses Prinzips auf das Ideal einer Identität von Regieren­
den und Regierten?

Wie eine historische Betrachtung der politischen Ideenströmungen des 
19. Jahrhunderts zeigt, so hat kaum einer ihrer Vertreter alle diejenigen Form­
prinzipien bejaht, die später Eingang in die historische Synthese des demokra­
tischen Verfassungsstaates fanden. Die Untersuchung darf sich daher nicht auf 
die Eruierung der konstitutionellen und demokratischen Elemente beschrän­
ken, sondern muß bei Eiberalen wie Demokraten auch das etwaige Vorhanden­
sein antidemokratischer und antikonstitutioneller Faktoren in Rechnung stel­
len. Es ist eine von Autor zu Autor wechselnde Gemengelage demokratischer, 
antidemokratischer, konstitutioneller und antikonstitutioneller Gedanken zu 
erwarten. Wie das folgende Schaubild zeigt, lassen sich aus diesen Kategorien 
Typen konstruieren:
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Schaubild i: Typologie

^ Antidemokratischer 
Antikonstitutionalismus

Antikonstitutio-
nalismus

Konstitutionalismus Antidemokratischer
Konstitutionalismus

Demokratie Antikonstitutionelle
Demokratie

Konstitutionelle
Demokratie

I Antidemokratie

,iiÄi

Vgl. C. J, Friedrich, Der Verfassungsstaat der Neuzeit, 1953, S. 33.
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Denkt man sich Demokratie, Konstitutionalismus, Antidemokratie und 
Antikonstitutionalismus als vier Gruppen von Ideenelementen, so ergeben sich 
aus ihrer Mischung die vier Grundtypen, wie sie im Schaubild visualisiert sind:

1. die konstitutionelle Demokratie,
2. die antikonstitutionelle Demokratie,
3. der antidemokratische Konstitutionalismus,
4. der antidemokratische Antikonstitutionalismus.

Typ I entspräche jenen Autoren, die alle Grundmerkmale der späteren Synthe­
se bejahen, Typ 4 jenen, die sie gänzlich verneinen. Was die beiden Strömungen 
der vormärzlichen Liberalen und Demokraten betrifft, so ist eher mit den 
Typen 2 und 3 zu rechnen. Dabei dürfte, was die zum demokratischen Verfas­
sungsstaat gegenläufigen Faktoren betrifft, bei den Liberalen den antidemokra­
tischen Elementen, bei den Demokraten den antikonstitutionellen ein größeres 
Gewicht beizumessen sein.

Das typologische Schema ist ausschließlich als erkenntnisförderndes Mittel 
zu verstehen. Dessen Anwendung hat eine lange natur- und humanwissen- 
schafdiche Tradition, denkt man nur an die Geschichte der Staatsformenlehre 
seit der Antike. Dabei geht es stets darum, eine unübersichtliche Fülle an 
Formen in überschaubare Einheiten zu gliedern. Bestimmte Merkmale der zu 
erfassenden Gegenstände treten dabei in übersteigerter Form hervor. Insofern 
nähern sich die dadurch entstehenden logischen Gebilde den »Idealtypen« Max 
Webers.Bei der Typenbildung ist darauf zu achten, daß die Objektgruppen 
so homogen wie möglich sind und ihre Anzahl nur so groß wie unbedingt nötig 
ist.*^“* Beide Zielvorgaben einer Typologie stehen in einem Sparmungsverhältnis 
zueinander: Die Homogenität der Objektgruppen verhält sich proportional zu 
ihrer Anzahl. Die geringe Zahl von vier Typen (siehe Schema) geht mit einer 
beträchtlichen Heterogenität der mit ihnen erfaßten Ideenkonfigurationen ein­
her. Die Typen erlauben es, die beiden Ideenströmungen in einen weiteren 
geistesgeschichtlichen Kontext einzuordnen, entwickeln für beide Lager jedoch 
eine nur mäßige Unterscheidungskraft. Daß sich die Typologie dennoch als 
heuristisch fruchtbar erweist, wird in Kapitel XI dieser Arbeit zu zeigen sein.

In der ideengeschichdichen Untersuchung sind innerhalb der Typen Diffe­
renzierungen unerläßlich. So erweist es sich als notwendig, zwischen »antidemo­
kratischen« und »demokratiebegrenzenden« einerseits, »anrikonstitutionellen« 
und »konstitutionalismusbegrenzenden« Elementen andererseits zu unterschei­
den - je nachdem, wie stark der ideengeschichtliche »Impuls« gegen Kernele­
mente demokratischer Verfassungsstaaten ausgeprägt ist. Vor allem muß zwi­
schen strategischen und prinzipiellen Positionen eine Trennlinie gezogen wer­
den. Gehen die ersten aus der politischen Frontenbildung hervor, lassen daher 
eine flexible Anpassung an die sich bietenden politischen Möglichkeiten zu, er-
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Vgl. M. Weber, Die »Objektivität« sozialwissenschaftlicher Erkenntnis, in: Ders., Soziologie - 
Universalgeschichtliche Analysen-Politik, 51973,8. 245.
Vgl. zu dieser Problematik ausführlich: J.-L. Chandon/S. Pinson, Analyse typologique, 1980,
S.4.
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schweren die zweiten, weil sie auf weltanschauliche Grundsätze zurückgehen, 
eine Kompromißbildung. Beide Dimensionen dürften nicht immer leicht aus­
einanderzuhalten sein. Schheßlich ist zu bedenken, daß die Bezeichnungen »de­
mokratisch« und »konstitutionell« Merkmalbündel benennen, die bei den ein­
zelnen Autoren unterschiedlich ausgeprägt sind. Beispielsweise könnte einer der 
Autoren den »Rechtsstaat« bejahen, aber das Prinzip der Gewaltenteilung ableh­
nen. Und ebenso besteht die Möglichkeit, daß ein Autor das allgemeine, gleiche 
Wahlrecht befürwortet, das Prinzip der Volkssouveränität aber für verfehlt er­
achtet. Das starre Schema der Typen darf also nicht dazu verführen, in der histo­
rischen Wirklichkeit vorfindbare Varianten zu ignorieren.

Diese Untersuchung konzentiert sich auf die verfassungspolitischen Vorstel­
lungen der ausgewählten Autoren und verfolgt einen ideengeschichtlichen An­
satz. Die sich in den Veröffentlichungen niederschlagenden Anschauungen und 
programmatischen Konzeptionen sind jedoch nur vor dem Hintergrund der 
jeweiligen Zeitsituation, insbesondere der verfassungsgeschichtlichen Entwick­
lung und der persönlichen Verhältnisse der betreffenden Personen, angemessen 
zu verstehen. Dem wird vor allem dadurch Rechnung zu tragen versucht, daß 
der Verfasser in den systematischen Kapiteln jeweils nach möglichen Positions­
veränderungen der Autoren und ihren Ursachen fragt. Dieses Vorgehen (und 
die Zahl der zu behandelnden Autoren) bewirkt eine gewisse Breite der Dar­
stellung, soll jedoch der Gefahr einseitiger, vorschnell generalisierender, nur 
punktuell gültiger Deutungen Vorbeugen.
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6. Autorenauswahl

Die Untersuchung des Wechselverhältnisses zweier politischer Ideenströmun­
gen steht und fällt mit der Auswahl der Autoren. Sie hat einer Reihe von 
Kriterien zu genügen: Erstens muß es sich um Autoren handeln, von denen 
gewichtige Beiträge zur Theorie des demokratischen Verfassungsstaates vorlie­
gen. Politische Akteure, die sich lediglich zu Tagesfragen geäußert haben, 
kommen ebensowenig in Frage wie die Verfasser gelehrter Traktate ohne Ein­
fluß auf die politische Diskussion der Zeit. Zweitens soll das Spektrum der 
beiden ideengeschichtlichen »Familien« voll erfaßt werden. Dabei tut man gut 
daran, gerade auch Vertreter des jeweiligen rechten und linken Flügels zu 
berücksichtigen, damit der ganze Variantenreichtum ins Blickfeld rückt. Drit­
tens gilt es, die regionalen Unterschiede in Deutschland zu beachten, die vor der 
Reichsgründung weit bedeutender waren als danach. Vor allem für den Libera­
lismus hat die Forschung in den letzten Jahren die Unterschiede - beispielswei­
se - zwischen Altpreußen, Hannover, dem Rheinland und Südwestdeutschland 
stärker als in der Vergangenheit in den Vordergrund gestellt.*^^ Viertens kamen

Vgl. D. Langewiesche, Liberalismus und Region, in: L. Gall/D. Langewiesche (Hrsg.), Li­
beralismus und Region, 1995, S. 1-18.
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nur solche Autoren in Betracht, deren Leben und Wirken hinlänglich aufgehellt 
ist. Zwar ist die Entwicklung des vormärzlichen Liberalismus und »Radikalis­
mus« längst keine Terra incognita mehr. Doch weist die biographische und 
ideengeschichtliche Forschung ungeachtet der Bedeutung dieser Personenkrei­
se für die Entwicklung liberal-demokratischer Ideen in Deutschland noch 
immer erstaunliche Lücken auf.*^^

Die Autorenauswahl nimmt ihren Ausgang bei den Herausgebern und 
Artikelschreibern des Rotteck-Welckerschen Staatslexikons. Wegen der her­
ausragenden Bedeutung des großangelegten und weit verbreiteten Werkes für 
das Selbstverständnis des vormärzlichen Liberalismus war dies naheliegend. 
Von den sieben in der Untersuchung behandelten (gemäßigten) Liberalen ha­
ben sechs - mehr oder weniger intensiv - an dem Publikationsprojekt (in seinen 
zwei Auflagen vor 1848) mitgewirkt: Die beiden Herausgeber selbst (die Frei­
burger Professoren Karl von Rotteck und Karl Theodor Welcher), außerdem 
der Kasseler Publizist Friedrich Murhard, der renommierte Staatswissenschaft­
ler Robert von Mohl, dessen württembergischer Landsmann Paul Pfizer, Ver­
fasser des »Briefwechsels zweier Deutschen«, schließlich Silvester Jordan, 
Staatswissenschaftler in Marburg, Vater der kurhessischen Verfassung und als 
langjähriger politischer Häfding ein Märtyrer der liberalen Bewegung.’^^ Diese 
Auswahl ergibt zugegebenermaßen einen gewissen südwestdeutschen »Über­
hang«. Doch spiegelt sich darin auch die eminente Bedeutung dieser Region für 
die Herausbildung des Hberalen Selbstverständnisses.Überdies bot das 
Staatslexikon einer gewissen Pluralität von Auffassungen Raum. Welckers An­
sichten wichen in bedeutenden Punkten von denen Rottecks ab und bilden 
gleichsam ein vermittelndes Glied zwischen dem »süddeutschen« und dem 
»norddeutschen« Liberalismus, will man sich einmal auf diese grobe Unter­
scheidung einlassen. Um dem nördlichen Element stärker Rechnung zu tragen, 
ist Friedrich Christoph Dahlmann, wohl der herausragendste Vertreter dieser 
»Linie«, in die Auswahl aufgenommen worden.

Zu den Autoren des Staatslexikons von der ersten Auflage an gehörte der 
Darmstädter Demokrat Wilhelm Schulz. Seine Aufnahme in die Autorengrup­
pe der Demokraten geschah nicht zuletzt aus der Überlegung heraus, daß die 
Differenzen gegenüber dem Liberalismus Rotteck-Welckerscher Prägung so 
gravierend nicht gewesen sein können, die Position von Schulz folglich einer zu 
starken Polarisierung der beiden Strömungen entgegenwirken würde. Im übri­
gen war sowohl die gemäßigte als auch die äußerste Paulskirchen-»Linke« 
angemessen zu berücksichtigen und der Gruppe der Linkshegelianer ebenso
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Dies war beispielsweise der Grund, weshalb der Verfasser den Leipziger Philosophen und Poli­
tiker Wilhelm Traugott Krug nicht in den Kreis der Autoren aufgenommen hat. Die eingehende 
Würdigung von Leben und Werk des sächsischen Liberalen stellt ein Forschungsdesiderat dar. 
Vgl. zur Bedeutung Krugs: H. Brandt, Landständische Repräsentation im deutschen Vormärz, 
1968, S. 223-226.
Eingehende biographische Skizzen zu den ausgewählten Autoren finden sich im folgenden Ka­
pitel.

'5* Vgl. H. Fenske, Der liberale Südwesten, 1981, S. 11-13.
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Rechnung zu tragen wie den Radikalpopulisten des Südwestens. Die Letztge­
nannten sind durch Gustav (von) Struve vertreten, der seinem charismatischen 
Mitstreiter Friedrich Hecker in politisch-konzeptioneller Hinsicht weit überle­
gen war. Von den »gemäßigten Linken«, die Huber in seiner Verfassungsge­
schichte erwähnt*^^, haben die beiden publizistisch Regsamsten, der Leipziger 
Volksmann Robert Blum und der Königsberger Arzt Johann Jacoby, Aufnah­
me in den Autorenkreis gefunden. Die Linkshegelianer sind durch ihren füh­
renden Kopf, Arnold Rüge, repräsentiert, außerdem durch den lange Zeit in der 
Schweiz lebenden Schriftsteller Julius Fröbel, sofern man ihn überhaupt zu 
dieser Gruppe rechnen kann. Doch gehörte er zu den theoretisch versiertesten 
Köpfen der »Demokratie«. Rüge und Fröbel schlossen sich in Frankfurt der 
äußersten Linken (»Donnersberg«) an. Schließlich ist noch der »Hambacher« 
Johann Georg August Wirth als Vertreter einer älteren »Generation« von 
»Republikanern« in die demokratische Autorengruppe aufgenommen worden. 
Wirths umfangreiches publizistisches Werk lädt zu einer näheren Untersu­
chung ein. Von den sieben Autoren gehörten vier (Fröbel, Rüge, Struve, Wirth) 
zu dem von Wende behandelten Kreis. Statt der von Wende berücksichtigten 
Demokraten Karl Hagen und Karl Nauwerk trägt unsere Auswahl mit Blum, 
Jacoby und Schulz stärker dem »gemäßigten« Flügel Rechnung. Auf diese 
Weise soll der mögliche Einwand entkräftet werden, das Gesamtbild täusche 
ein zu hohes Maß innerdemokratischer »Harmonie« und Geschlossenheit vor.

Keiner der Hauptvertreter beider Richtungen hat Eingang in die Galerie der 
Klassiker politischen Denkens gefunden. Dies dürfte weniger auf einen ver­
meintlich minderen geistigen Rang als auf die Verspätung der konstitutionellen 
Bewegung in Deutschland zurückzuführen sein. Als auf deutschem Boden die 
ersten Verfassungsstaaten entstanden, war vor allem in Großbritannien, Frank­
reich und Nordamerika bereits in Theorie und Praxis Wegweisendes geleistet 
worden. In den umfassenderen programmatischen Entwürfen der vormärzli­
chen Liberalen und Demokraten werden nur wenige Fragen behandelt, die 
nicht bereits von Locke, Montesquieu, Rousseau in der einen oder anderen 
Form angeschnitten worden wären. Dabei fehlt es den vormärzlichen Autoren 
keineswegs an Eigenständigkeit und Kreativität in der Behandlung und Lösung 
verfassungspolitischer Grundprobleme. Im übrigen geht es dieser Untersu­
chung weniger um eine geistesgeschichtliche Gipfelwanderung als um die Be­
stimmung des Wechselverhältnisses zweier politischer Strömungen, die - unge­
achtet ihres Scheiterns in der Revolution von 1848/49 - Wesentliches zu einer 
liberal-demokratischen Traditionsbildung beigetragen haben.

Die Arbeit schöpft in erster Linie aus den verfassungspolitisch relevanten 
Schriften der ausgewählten Autoren. Der Verfasser hat sich einen Überblick 
über die Nachlaß-Bestände in diversen Archiven verschafft und in einigen 
(wenigen) Fällen auf unveröffentlichte Manuskripte zurückgegriffen. Brief­
wechsel fanden nur in veröffentlichter Form Berücksichtigung. Die Studie will 
und kann gründliche biographische Forschung nicht ersetzen. Sie stützt sich in
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dieser Hinsicht auf Untersuchungen anderer Autoren, die zugegebenermaßen 
nicht ohne Lücken sind und den an wissenschaftliche Biographien zu stellen­
den Ansprüchen nicht in jedem Fall genügen. Angesichts der Bedeutung der 
Thematik für eine »Archäologie« des demokratischen Verfassungsstaates ist auf 
biographischem Gebiet noch viel zu tun.
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7. Aufbau

Die Untersuchung beginnt nach den einleitenden Überlegungen mit einem 
propädeutischen Kapitel (II.), das die Wirkungsbedingungen politischer Publi­
zistik in der Zeit des Vormärz charakterisiert, den Formationsprozeß der poli­
tischen Strömungen des Liberalismus und der Demokratie verfolgt sowie ihr 
durch Kooperation und Konflikt gekennzeichnetes Verhältnis bis in die 
i848/49er Revolution hinein nachzeichnet. Schon hier zeigt sich, daß die Auf­
fassung, beide »Lager« hätten sich erst im unmittelbaren Vorfeld der März­
ereignisse voneinander getrennt, unhaltbar ist. Dies kann man auch anhand der 
Biographien der vierzehn Autoren verfolgen, die mit den wichtigsten Daten 
ihres Lebens und Wirkens nacheinander vorgestellt werden. Die verbreitete 
Meinung, die Demokraten hätten sich in ihrer Frühphase allesamt innerhalb 
des liberalen Hauptstroms bewegt, läßt sich nicht ohne erhebliche Einschrän­
kungen aufrechterhalten. Eine vergleichende Betrachtung der Lebensläufe för­
dert manche Gemeinsamkeit, aber auch generationsspezifische Unterschiede 
zwischen Liberalen und Demokraten zutage.

Nach dem propädeutischen Kapitel folgen acht weitere, die jeweils ähnlich 
aufgebaut sind. Hier stehen Schlüsselbegriffe des politischen Selbst- und 
Fremdverständnisses beider Strömungen im Mittelpunkt: Demokratie, Repu­
blik, Gleichheit, Volkssouveränität, Konstitutionalismus, Rechtsstaat, Reprä­
sentation, Parteien, Vereine, Opposition, Reform und Revolution. Auf diese 
Weise lassen sich die Kernelemente der konstitutionell-demokratischen Syn­
these, wie sie sich im liberalen und demokratischen Weltbild und in den verfas­
sungspolitischen Konzeptionen niederschlagen, im einzelnen beleuchten. Ge­
wisse Überschneidungen sind unvermeidlich. Sie halten sich vor allem deswe­
gen in Grenzen, weil eine wort- und begriffsgeschichdiche Herangehensweise 
bestimmend ist, also jeweils nach dem konkreten Bedeutungsinhalt der Voka­
beln in den Schriften der betreffenden Autoren gefragt wird. Daher beginnt 
jedes Kapitel mit einer »begriffsgeschichtlichen Skizze«, die wichtige Bedeu­
tungsfelder erhellen und den Horizont der zeitgenössischen Lesart abstecken 
soll. Danach werden das liberale und demokratische Verständnis beleuchtet, 
bevor ein systematischer Vergleich erfolgt.

Abweichungen im Aufbau der Kapitel ergeben sich aus spezifischen thema­
tischen Anforderungen. So erschien die Materie des Gleichheitskapitels (IV.) 
derart komplex, daß für das Selbstverständnis beider Strömungen besonders 
aufschlußreiche Teilbereiche jeweils gesondert betrachtet werden. In einigen
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Kapiteln (III., VI.) ist der Hallerschen Patrimonialtheorie ein eigener Abschnitt 
gewidmet, da dessen Lehre im Hinblick auf das Verständnis von »Republik« 
und »Konstitutionalismus« ein wichtiger Stein des Anstoßes für die liberale 
Theoriebildung war. Außerdem finden sich in einigen Kapiteln eingehendere 
Ausführungen zu den Diskussionen während der i848/49er Revolution (vor 
allem in der Paulskirche), sofern sich dies für das Selbstverständnis beider 
Strömungen als besonders aufschlußreich und ergiebig erwies. Kapitel III 
(»Demokratie - Republik«) prüft, ob Liberale und Demokraten mit den 
Schlüsselbegriffen Zukunftsvisionen verbinden. Außerdem wird die Bedeu- 
mng der »gemischten Verfassung« für das liberale Politikverständnis erhellt.

Kapitel IV (»Gleichheit«) zeigt, daß die Orientierung an einem Ethos fun­
damentaler Menschengleichheit beide Lager verbindet. Im übrigen gehen ihre 
Gleichheitsvorstellungen jedoch weit auseinander: Dies wird für die Fragen der 
Rechtsgleichheit, des Wahlrechts, der sozialen Stellung, der Beziehung zwi­
schen den Geschlechtern und des Umgangs mit den Minderheiten näher unter­
sucht.

Kapitel V (»Volkssouveränität«) beleuchtet die erheblichen Unterschiede 
im Verständnis der »Volkssouveränität«. Von Autor zu Autor wird sehr Un­
terschiedliches darunter verstanden. Die jeweilige Einordnung in den Traditi­
onszusammenhang des demokratischen Verfassungsstaates ist nicht leicht vor­
zunehmen.

Kapitel VI (»Konstitutionalismus«) prüft u.a., wie groß der Beitrag des 
vormärzlichen Liberalismus zur Ideologie des »deutschen Konstitutionalis­
mus« gewesen ist. Blieben die Befürworter des parlamentarischen Regierungs­
systems eine verschwindende Minderheit? Bei den Demokraten ist vor allem 
von Interesse, welche Haltung sie gegenüber dem konstitutionellen Domestifi- 
kationsprojekt einnehmen.

Kapitel VII (»Rechtsstaat«) untersucht u.a. die Verbreitung und das Ver­
ständnis des Rechtsstaatsbegriffs im liberalen Lager. Wie sich zeigen läßt, spielt 
die Vokabel bei den Demokraten keine wesentliche Rolle. Die terminologi­
schen Vorlieben und Abneigungen erweisen sich auch in diesem Fall als Indi­
kator für tiefergehende Unterschiede im Politikverständnis.

Kapitel VIII (»Repräsentation«) erfaßt ein weites Spektrum von Einstellun­
gen gegenüber der Repräsentativverfassung. Ist sie bei Teilen des liberalen 
Autorenkreises noch mit ständischen Elementen durchsetzt, wird sie bei deren 
demokratischen Gegenspielern teils geschätzt, teils als »Wahlaristokratie« ver­
dammt.

Kapitel IX (»Parteien, Vereine, Opposition«) setzt das liberale Parteienver­
ständnis mit der Haltung gegenüber dem Assoziationswesen in Beziehung. Bei 
den demokratischen Autoren wird u.a. erörtert, welche Rolle Parteien in ihren 
teilweise utopischen Zukunftsentwürfen spielen.

Kapitel X (»Revolution - Reform«) geht der Frage nach, ob die beiden 
Lagern zugeschriebene Frontenbildung - reformerische Liberale hier, demo­
kratische Revolutionäre dort - der Wirklichkeit entspricht.
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Das elfte Kapitel weist eine von den vorhergehenden abweichende Gliede­
rung auf. Es bündelt und systematisiert die in den Kapiteln zuvor erarbeiteten 
Resultate. Die demokratischen und antidemokratischen/demokratiebegren- 
zenden, konstitutionellen und antikonstitutionellen/konstitutionalismusbe- 
grenzenden Elemente werden zunächst nacheinander behandelt, um anschlie­
ßend nach deren spezifischem Mischungsverhältnis zu fragen. Das zu Beginn 
entwickelte typologische Schema dient als Maßstab für die Einordnung der 
beiden Strömungen und der damit erfaßten Autorengruppen. Am Schluß steht 
die Frage, wer eigentlich recht hatte: Meinecke oder Brandenburg? Läßt sich 
darauf eine klare Antwort geben?

Das Schlußkapitel faßt die wesentlichen Ergebnisse der Arbeit zusammen 
und benennt einige dringend zu schließende Forschungsdesiderate. Im Aus­
blick geht es um die Nachwirkungen des Gegensatzes beider Strömungen in 
der zweiten Jahrhunderthälfte. Zum einen werden die Veränderungen der in 
den sechziger Jahren erschienenen dritten Auflage des Staatslexikons gegen­
über der zweiten näher beleuchtet. Zum anderen ist zu klären, ob und inwie­
weit die Autoren nach 1848/49 ihre Positionen aufrechterhielten, modifizierten 
oder aufgaben. Der Autor erörtert die Frage, welche Rückschlüsse sich daraus 
auf die geistig-politischen Klimaveränderungen nach der Revolution ziehen 
lassen.
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Erstes Kapitel

Liberale und Demokraten - Genese und Entfaltung 
zweier Strömungen

I. Der Vormärz als geistig-politisches Laboratorium

Konstitutionalismus, Liberalismus und Demokratie bilden im allgemeinen Be­
wußtsein der Gegenwart eine untrennbare Einheit. Die historische Synthese 
des demokratischen Verfassungsstaates ist in der zweiten Hälfte des 20. Jahr­
hunderts in Europa und Amerika zu einer solchen Selbstverständlichkeit ge­
worden, daß die geschichtliche Tatsache der complexio oppositorum nur noch 
schwer vermittelbar erscheint. Damit ist aber auch die Kenntnis der Bruchstel­
len, Spannungsfelder, Wucherungen und Verwachsungen geschwunden, die 
für eine Beurteilung der Leistungsfähigkeit und der Leistungsgrenzen konstitu­
tioneller Demokratie unerläßlich sind.

Im Bewußtsein des 19. Jahrhunderts bildeten Konstitutionalismus, Libera­
lismus und Demokratie keineswegs eine untrennbare Einheit.* Vielfach wurden 
sie gar als unüberbrückbare Gegensätze wahrgenommen. Dieses Bewußtsein 
reichte zumindest bis in die Entfalmngsperiode jener noch kaum organisierten 
politischen Strömungen zurück, die gleichsam den »Kerngehalt« der histori­
schen Synthese des demokratischen Verfassungsstaates vermittelten. Der Vor­
märz ähnelte einem geistigen Laboratorium, in dem sich - unter oft widrigen 
Bedingungen - das vielgestaltige poliüsche Kräftefeld Deutschlands herausbil­
dete. Liberale (Liberalismus) und Demokraten (Demokratie, Demokratismus) 
erschienen den Beobachtern im Laufe der vierziger Jahre immer stärker als zwei 
deutlich geschiedene Strömungen. Anstelle von »Demokratie« und »Demokra­
tismus« begegnet man in der publizistischen Diskussion Termini wie »Ultrali­
berale«, »Republikaner«, bald aber auch »Radikale« und »Radikalismus« (als 
Selbst- ebenso wie als Fremdbezeichnung). Das Verhältnis der Begriffe »Libe­
rale« und »Konstitutionelle«, »Liberalismus« und »Konstitutionalismus« ist 
kompliziert. Zwar kormten die Liberalen mit Recht für sich beanspruchen, 
Hauptträger des (modernen) Konstitutionalismus zu sein. Doch auch als »Ra­
dikale« geltende Autoren verfochten Grundgedanken des Konstitutionalismus. 
Und selbst Konservative, die den Ideen und Ergebnissen der Französischen 
Revolution mit entschiedener Ablehnung begegneten, entwickelten im Laufe 
der Zeit ein positives Verhältnis zu ehemals typisch »liberalen« Verfassungside­
en. Bereits im Vormärz stößt man auf jenen Prozeß wechselseitiger Ablehnung

Siehe auch H. Fenske, Der liberale Südwesten, 1981, S. 13.
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und Anziehung, Kritik und Befruchtung, aus dem - unter Verarbeitung auslän­
discher Schreck- und Vorbilder - konstitutionell-demokratische Formen her­
vorgingen.

Was hat den Vormärz zu jenem geistigen Experimentierfeld gemacht, in 
dem sich die politischen Strömungen, die das 19. Jahrhundert geprägt haben, 
formierten und allmählich zu losen politischen Parteien verdichteten? An erster 
Stelle ist die Verfassungsbewegung zu nennen.^ Sie hatte zunächst in Süd­
deutschland und einigen kleinen und mittleren Staaten Mittel- und Nord­
deutschlands - gegen den Widerstand der beiden Großmächte Österreich und 
Preußen - die Einführung von geschriebenen Verfassungen gebracht, in denen 
die Garantie bürgerlicher Freiheitsrechte und die Bildung von Vertretungskör­
perschaften verankert worden war. In einer ersten Welle hatten u.a. Hessen- 
Nassau (1814), Sachsen-Weimar (1816), Baden (1818), Bayern (1818), Würt­
temberg (1819) und Hessen-Darmstadt (1820) Verfassungen erhalten. Nach der 
Pariser Julirevolution von 1830 folgten u.a. Braunschweig, Kurhessen, Sachsen 
und Hannover. Nur Hessen-Homburg, Oldenburg und die Großmächte Preu­
ßen und Österreich blieben bis 1848 ohne Gesamtstaatsverfassung. Allerdings 
wiesen viele der neuen Verfassungsstaaten eine altständische (wie Mecklen­
burg) oder altständisch-patrizische Struktur auf (so die Stadtrepubliken Bre­
men, Hamburg, Lübeck und Frankfurt). Vor allem die frühen süddeutschen 
Verfassungsstaaten Baden, Bayern, Württemberg und Hessen-Darmstadt tru­
gen, dem Vorbild der französischen »Charte« von 1814 folgend, in ihren 
zweiten Kammern (neben den Ständevertretungen) dem modernen Repräsen­
tationsprinzip Rechnung und galten als die eigentlich »konstitutionellen« Staa­
ten mit Vorbildcharakter.

Die Landtage der süddeutschen Staaten entwickelten sich schon bald zu 
Zentren des politischen Lebens, auch wenn die Regierungen nach altbewähr­
tem absolutistischem Muster weiterzumachen versuchten und sich gegen die 
Opposition der Kammerliberalen mit den Mitteln der Zensur, der Urlaubsver­
weigerung (bei gewählten Beamten), der Polizei und der nachrichtendienstli­
chen Überwachung zur Wehr setzten.^ Die Liberalen waren in den ersten 
Landtagen aufgrund des ständischen Wahlrechts und der massiven Wahlbeein-

^ Zur Verfassungsgeschichte siehe vor allem die breit angelegte Darstellung bei: E. R. Huber, Deut­
sche Verfassungsgeschichte, Bd. I, ^1975 und Bd. II, 31988. Ergänzend heranzuziehen sind vor al­
lem: F. Hartung, Deutsche Verfassungsgeschichte, ^1950, S. 163-267; H. Boldt, Deutsche Ver­
fassungsgeschichte, Bd. 2,1990, S. 53-167; D. Grimm, Deutsche Verfassungsgeschichte, 1988. Ei­
nen ausgezeichneten Überblick vermittelt: E. Fehrenbach, Verfassungsstaat und Nationsbil­
dung, 1992. Als Grundlagenwerke zur Geschichte des 19. Jahrhunderts und des Vormärz: 
W. Hardtwig, Vormärz, 31993; Th. Nipperdey, Deutsche Geschichte 1800-1866, ^1993; 
F. Schnabel, Deutsche Geschichte im neunzehnten Jahrhundert, Bd. 2,1987; W. Siemann, Vom 
Staatenbund zum Nationalstaat, 1995; H.-U. Wehler, Deutsche Gesellschaftsgeschichte, 2. Bd., 
1987. Die Entwicklung des Liberalismus zwischen 1815 und 1848 zeichnen nach: D. Langewie- 
SCHE, Liberalismus in Deutschland, 1988, S. 12-38; J. J. Sheehan, Der deutsche Liberalismus, 
1983.

3 Vgl. vor allem W. Siemann, »Deutschlands Ruhe, Sicherheit und Ordnung«, 1985. Metternichs 
Nachrichtendienst in Mainz behandelt: F. Th. Hoefer, Pressepolitik und Polizeistaat Metter­
nichs, 1982. Wichtige Quellen zum Überwachungsstaat im Vormärz enthalten folgende Werke:
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flussung durch die Regierungen nur schwach vertreten, konnten ihre Basis aber 
nach und nach verbreitern und mit den beschränkten Kontrollmöglichkeiten 
der frühen Landtage (zumeist keine Gesetzesinitiative, lediglich juristische Mi­
nisterverantwortlichkeit, begrenztes Budget- und Steuerbewilligungsrecht, 
Vertagungs-, Auflösungs- und Vetorecht des Landesherrn) beträchtlichen Ein­
fluß ausüben. Aus bescheidenen Anfängen entfaltete sich ein parlamentarisches 
Leben, das trotz vieler Restriktionen zukunftsweisende Wirkung entfaltete und 
auf die gebildeten und politisch interessierten Schichten der nicht-konstitutio­
nellen und politisch weniger entwickelten Staaten ausstrahlte.'* Anhand der 
Landtagsgeschichte Süddeutschlands lassen sich die Frühformen parlamentari­
scher Opposition, Debatte, Fraktionsbildung und Gremienarbeit^ ebenso stu­
dieren wie die Organisation von Wahlkämpfen, frühe Techniken der Massen­
beeinflussung und die ersten Stadien einer Parteienbildung.

Stand den Regierungen und dem mit Sanktionsgewalt ausgestatteten Deut­
schen Bund ein breit gefächertes Arsenal repressiver Instrumente zur Verfü­
gung, stützten sich die Fiberalen und Demokraten vor allem auf die Mobilisa­
tion der Öffentlichkeit. Als Mittel dienten Feste, Versammlungen, Bankette, 
die vielfältigen Formen der Publizistik und das aufblühende Vereinswesen. Die 
Vereine waren ein Novum der entstehenden bürgerlichen Gesellschaft. Im 
Gegensatz zu den überkommenen korporativen Verbänden (Stände, Zünfte, 
Kirchen, Städte) waren sie durch freiwilligen Zusammenschluß und gleichbe­
rechtigte Mitgliedschaft gekennzeichnet. Was mit den »Patriotischen Vereini­
gungen« und »Lesegesellschaften« des 18. Jahrhunderts begonnen hatte, fand in 
den Kunst-, Geschichts-, Turn-, Musik-, Gesangs- und vielfältigen Unstüt­
zungsvereinen seine Fortsetzung.* Die quantitative Entwicklung läßt sich an­
hand der Neugründungen von Wohltätigkeitsvereinen verdeutlichen: Hatte 
deren Zahl in Preußen im Zeitraum zwischen 1820 bis 1830 noch bei 125 
gelegen, erhöhte sie sich zwischen 1830 und 1840 auf 334, zwischen 1840 und 
1845 auf 316.^ Viele dieser Zusammenschlüsse waren völlig unpolitisch. Doch 
eine verkappte politische Tendenz war nicht selten, da offene politische Zusam-
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L. F. IuE,.Geschichte der politischen Untersuchungen, 1975; H. Adler (Hrsg.), Literarische Ge­
heimberichte, 1977/81.

- ■* Siehe für Württemberg die wegweisende Studie von: H. Brandt, Parlamentarismus in Württem­
berg, 1987. Für die übrigen süddeutschen Staaten: M. Botzenhart, Deutscher Parlamentarismus 
in der Revolutionszeit, 1977; S. Büttner, Die Anfänge des Parlamentarismus in Hessen-Darm­
stadt, 1969; L. Grösser, Der gemäßigte Liberalismus im bayerischen Landtag von 1819-1848, 
1929; P. M. Ehrle, Volksvertretung im Vormärz, 2 Bde., 1979; L. Müller, Badische Landtags­
geschichte, 4 Bde., 1900-1902; G. A. Ritter (Hrsg.), Gesellschaft, Parlament und Regierung im 
19. und 20. Jahrhundert, 1974; M. Spindler (Hrsg.), Handbuch der bayerischen Geschichte, 
Bd. 4, 1974.

* Vgl. hierzu besonders: H. Kramer, Fraktionsbindungen in den deutschen Volksvertretungen 
1819-1849,1968.

* Vgl. vor allem D. Düding, Organisierter gesellschaftlicher Nationalismus in Deutschland 
(1808-1847), 1984; Ch. Hauser, Anfänge bürgerlicher Organisation, 1990.

^ Vgl. W. Hardtwig, Strukturmerkmale und Entwicklungstendenzen des Vereinswesens in 
Deutschland 1789-1848, in: O. Dann (Hrsg.), Vereinswesen und bürgerliche Gesellschaft, 1984, 
S. 19.
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menschlüsse weithin als unerwünscht galten oder gar verboten waren. Solche 
Vereinigungen sahen sich im Zuge der Demagogenverfolgungen nach den 
Karlsbader Beschlüssen von 1819 repressiven Maßnahmen gegenüber, und die 
zeitweiligen Lockerungen nach der Julirevolution wurden 1832 durch ein offi­
zielles Verbot politischer Vereinigungen von seiten des Deutschen Bundes 
wieder aufgehoben. Prominentestes Opfer war der vor allem durch die Organi­
sation des Hambacher Festes hervorgetretene »Preß- und Vaterlandsverein«.* 
Eine organisierte Parteienbildung wurde lange Zeit unterbunden.

Als Basis oppositionellen Wirkens gewann daher die Publizistik eine über­
ragende Bedeutung. Uber den engen Kreis der Gelehrten hinaus formierte sich 
eine an Breite zunehmende politisch interessierte Öffentlichkeit. Der Anteil der 
Lesekundigen stieg im Laufe des 19. Jahrhunderts von ca. 25 Prozent (1800) auf 
ca. 90 Prozent (1900). 1840 sollen rund 40 Prozent der Bevölkerung alphabeti­
siert gewesen sein bei beträchtlichen regionalen Unterschieden und einem 
tiefgehenden Stadt-Land-Gegensatz.’ In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
expandierte parallel zur Alphabetisierung der Buch-, Zeitschriften- und Zei­
tungsmarkt. Die Zahl der Neuerscheinungen stieg von 4181 Titeln im Jahre 
1805 auf 14039 1843. In den Jahren 1844 bis 1848 ging die Buchproduktion 
demgegenüber etwas zurück, weil der Zeitungs- und Zeitschriftenmarkt einen 
Boom erlebte und das Medium Buch zum Teil verdrängte.'“ Der Absatz politi­
scher Zeitungen in Preußen stieg von 35 516 Exemplaren im Jahre 1823 auf 
76417 im Jahre 1847." Die Zahlen dokumentieren den starken Anstieg des 
politisch interessierten Publikums, zugleich aber auch (denkt man an die heuti­
gen Auflagen großer Zeitungen) die Begrenzung pohtischer Öffentlichkeit auf 
eine zwar größer werdende, jedoch immer noch schmale Schicht der Bevölke­
rung. Lange bevor es fest organisierte Parteien im heutigen Sinne gab, entwik- 
kelte sich der Meinungskampf zwischen den verschiedenen Gesinnungsge­
meinschaften. Der Gegensatz von »Bewegungspartei« und »Stillstandspartei«, 
wie ihn Karl von Rotteck im »Staatslexikon« charakterisierte'^, kennzeichnete 
ebensosehr das publizistische Kreuzfeuer wie die Kammerdebatten zwischen 
Regierungsanhängern und oppositionellen Liberalen.

Gewiß war die von den Liberalen so vehement geforderte »Preßfreiheit« im 
Vormärz ein uneingelöstes Verfassungsversprechen." Aufgrund der Karlsba­
der Beschlüsse galt für alle Druckerzeugnisse von weniger als »20 Bogen« (320 
öktavseiten) die Vorzensur (§i Bundes-Preßgesetz vom 20. September 1819). 
Zwar lockerte sich die Zensurpraxis im Verlaufe der zwanziger Jahre. Aber

* Vgl. C. Foerster, Der Preß- und Vaterlandsverein von 1832/33,1982.
^ Vgl. R. Wittmann, Buchmarkt und Lektüre im 18. und 19. Jahrhundert, 1982, S. 174.
'“ Vgl.ebd.,S.20if.
" Vgl. O. Groth, Die Zeitung, Bd. i, 1928, S. 247.
" C. V. Rotteck, Art. »Bewegungspartei«, in: Staatslexikon A, II (1835), S. 558-565; ebenso in: 

Staatslexikon B, II (1846), S. 505-511.
" Siehe hierzu besonders: F. Schneider, Pressefreiheit und politische Öffentlichkeit, 1966, 

S. 171-312. Eine ausführliche Ereignisgeschichte mit der Darstellung der Presse- und Zensurpoli­
tik sowie einiger wichtiger hberaler und demokratischer Publikationsorgane bietet: N. Deu- 
CHERT, Vom Hambacher Fest zur badischen Revolution, 1983.
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infolge der Unruhen nach der Pariser Julirevolution von 1830 und des Hamba- 
cher Festes vom Juni 1832 verschärfte der Deutsche Bund im Juli 1832 erneut 
die Zensur und verbot alle offenen oder verdeckten politischen Aktivitäten (wie 
Vereine, Feste, Versammlungen und Adressen) außerhalb der Kammern.''* Der 
Repressionswelle fiel eine Reihe demokratischer und liberaler Blätter wie Jo­
hann Georg August Wirths »Deutsche Tribüne«, »Der Freisinnige« Rot- 
teck/Welckers und Joseph Ficklers »Konstanzer Wochenblatt« zum Opfer.'^ 
Die liberale Opposition wertete diese Praxis als eklatanten Verstoß gegen die 
Zusicherung der »Preßfreiheit« in der Bundesakte.'^ Aber die Zensur wurde 
unterschiedlich gehandhabt und das Ausmaß der Meinungskontrolle und Re­
pression reichte bei weitem nicht an die aus dem 20. Jahrhundert bekannte 
Praxis totalitärer Regime heran. Am schärfsten betroffen waren die Anhänger 
republikanischer Ideen, die den Grundkonsens der konstitutionellen Monar­
chie nicht teilten. Großzügiger behandelte man den Markt der »dicken Bücher« 
von mehr als zwanzig Bogen. Die Annahme, die breitere Bevölkerung werde 
sich für so umfangreiche Druckerzeugnisse nicht interessieren oder sich vom 
hohen Preis abgeschrecken lassen, erwies sich als irrig. Umfangreiche Druck­
werke, nach und nach in Teillieferungen an die Lesekunden verschickt, fanden 
nicht selten großen Absatz. Viele im Ausland hergestellte Zeitschriften und 
Broschüren gelangten illegal nach Deutschland. Die Vielfalt der Einzelstaaten 
erleichterte es Verlegern und Publizisten, an »günstige« Druckorte auszuwei­
chen und liberale Nischen auszunutzen. Auch erwies sich das Vorgehen der 
Zensoren nicht selten als kontraproduktiv, weil es das Mißtrauen gegenüber 
der kritikscheuen und geheimniskrämerischen Obrigkeit schürte. Mit der 
Keimzeichnung von Zensurlücken oder der gebündelten Veröffentlichung von 
Texten oder gar zuvor der Zensur zum Opfer gefallener Textpassagen in Bü­
chern von mehr als »20 Bogen« wurde das infame Handwerk der Zensoren an 
den Pranger gestellt.''' Auf die Dauer ließ sich die Entstehung einer lebendigen 
Öffentlichkeit nicht aufhalten.
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*'' Zweiter Bundesbeschluß »über Maßregeln zur Aufrechterhaltung der gesetzUchen Ruhe und 
Ordnung im Deutschen Bunde« vom 5. Juli 1832, abgedruckt bei: E. R. Huber (Hrsg.), Doku­
mente, Bd. 1.31978, S. 134.
Vgl. den Überblick bei: H.-D. Fischer, Handbuch der pohtischen Presse in Deutschland 
1480-1980,1981, S. 182-186; E. B. Fetscher, Die Konstanzer Seeblätter und die Pressezensur des 
Vormärz 1840/41,1981, S. 21; H. Müller, Liberale Presse im badischen Vormärz, 1986, S. 24-48. 
Vgl. J. L. Klüber, Wichtige Urkunden für den Rechtszustand der deutschen Nation, 1977, 
S. 72-105. Allerdings hatte die Bundesakte die Pressefreiheit nicht garantiert, sondern lediglich er­
klärt: »Die Bundesversammlung wird sich bey ihrer ersten Zusammenkunft mit Abfassung 
gleichförmiger Verfügungen über die Preßfreyheit und die Sicherstellung der Rechte der Schrift­
steller und Verleger gegen den Nachdruck beschäftigen.« (Art. 18d).
Zur Erfindung und zum Verbot der Zensurlücke siehe besonders: F. Schneider, Pressefreiheit, 
1966, S. 298-301. Zensurakten veröffenthchte z.B. Gustav von Struve. Vgl. ders. (Hrsg.), 
Actenstücke der Censur, 1845; ders. (Hrsg.), Actenstücke der Mannheimer Censur und Pohzei, 
1846; ders. (Hrsg.), Actenstücke der Badischen Censur und Polizei. Dritte Recursschrift, 1846. 
Eine Verhöhnung der Zensur bezweckten Titel wie die folgenden: G. Herwegh (Hrsg.), Einund­
zwanzig Bogen aus der Schweiz, 1989; K. Heinzen, Weniger als zwanzig Bogen, 1846.
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Das »geistige Laboratorium« des Vormärz funktionierte also aufgrund der 
Wechselwirkung verschiedener Faktoren: Die Debatten der neueingerichteten 
Kammern, das Wirken der liberalen Opposition, die Frühformen der Wahl­
kämpfe wurden von Teilen der Bevölkerung lebhaft verfolgt. Sie fanden ihren 
Niederschlag in den Zeitungen und Zeitschriften, die - ebenso wie der 
Buchmarkt - eine Hausse erlebten und ein wachsendes Lesepublikum bedien­
ten. In den öffentlichen Meinungskämpfen und in Teilen des aufblühenden, 
mitunter verkappt-politischen Vereinswesens formierten sich die politischen 
Strömungen, die sich erst viel später zu fest organisierten Parteien verdichteten.

6o

2. Die Herausbildung zweier »Lager« politischer Opposition

Liberalismus und Demokratie wurzeln mit wesentlichen ihrer Grundgedanken 
in der Ideenwelt der europäischen Aufklärung. Hatte sich der politisch wirksa­
me Teil dieser geistigen Bewegung bis weit in das i8. Jahrhundert hinein eng 
mit dem auf Zentralisierung, Rationalisierung und Säkularisierung der Herr­
schaftsausübung zielenden Absolutismus verbunden, verstärkte sich in 
Deutschland im Laufe der zweiten Hälfte des i8. Jahrhunderts die absolutis­
muskritische Tendenz, die »im Laufe der achtziger Jahre in den frühen Libera­
lismus und Demokratismus«’* mündete. Obwohl sie in ihrem Bestreben nach 
Befreiung der Individuen von den sozialen, politischen und kulturellen Fesseln 
der ständischen Gesellschaft konvergierten, ließen doch bereits ihre Frühfor­
men ein deutliches Auseinandertreten der beiden Richtungen erkennen. Fritz 
Valjavec hat folgende Unterscheidungsmerkmale herausgearbeitet’^: Die Libe­
ralen artikulierten die Gleichheitsforderung zurückhaltender als die Demokra­
ten und suchten im Gegensatz zu diesen den Ausgleich mit der tradierten 
Ordnung. Beriefen sich die Liberalen in ihren politischen Modellvorstellungen 
vor allem auf die Lehren Montesquieus, galt den Demokraten Rousseau als 
Wegweiser des Fortschritts. Läßt sich in Deutschland eine liberale Absolutis­
muskritik bereits lange vor 1789 nachweisen, traten demokratische Tendenzen 
hingegen erst seit Ausbruch der Französischen Revolution hervor. Fand das 
welthistorische Ereignis bei den einen ein zwiespältiges Echo, herrschte bei den 
anderen sogar noch nach der Machtübernahme der Jakobiner eine positive 
Bewertung vor. Unter dem problematischen Etikett »deutsche Jakobiner« sind 
die in den neunziger Jahren entstandenen, die Ideale von 1789 entschieden 
propagierenden Klubs zum Gegenstand der Forschung geworden.^® Ihre Zeit

So die grundlegende Darstellung von: F. Valjavec, Die Entstehung der politischen Strömungen 
in Deutschland 1770-1815,1978, S. 24!.
Vgl. ebd., S. 26 f., 15 2,180 f.
Siehe vor allem die Arbeiten von W. Grab, bei denen die nicht selten unkritische Identifikation 
des Autors mit dem Untersuchungsobjekt auffällt. Sein verdienstvolles, teilweise auf älteren Ar­
beiten aufbauendes Hauptwerk: Ders., Ein Volk muß seine Freiheit selbst erobern, 1984. Um­
fangreiches Material wird in folgenden Bänden ausgebreitet: W. Grab (Hrsg.),' Deutsche revolu­
tionäre Demokraten, 5 Bde., 1972-1978. Wichtige ältere Arbeiten stammen u.a. von: C. Träger
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endete mit dem Beginn der napoleonischen Herrschaft, die für Deutschland 
weithin eine Zeit gedrosselter öffentlicher Betätigung war. Seit 1815 gewann 
dann die Verfassungshewegung eminente politische Bedeutung, während wei­
tergehende demokratische und republikanische Tendenzen keine wesentliche 
Rolle spielten. Bestrebungen, wie sie am linken Flügel der Burschenschaft etwa 
in Gestalt der »Gießener Schwarzen« um die Gebrüder Folien sichtbar wur- 
den^\ blieben Randerscheinungen und sahen sich massiver polizeistaatlicher 
Repression gegenüber. Geistig hatten sie an die Programmatik der »deutschen 
Jakobiner« angeknüpft, organisatorisch bestand keine auch noch so lockere 
Kontinuität. Erst viel später entwickelte ihre Theorie »parteibildende Kraft«.^^ 

Das Problem der Kontinuität oder Diskontinuität zwischen den »deutschen 
Jakobinern« der 1790er Jahre und den radikalen republikanischen Gruppierun­
gen und Strömungen seit 1815 hat viele Autoren beschäftigt. Eine einfache 
Antwort gibt es nicht, weil die Verbindungslinien überwiegend geistiger Art 
sind, so etwas wie eine einheidiche »jakobinische Theorie« aber nicht existiene. 
Immerhin fällt auf, daß eine Anzahl von Merkmalen, die »jakobinischen« 
Autoren zugeschrieben worden sind, in den späteren demokratischen Strö­
mungen wiederkehren. Das gilt für die Betonung des Gleichheitsprinzips, die 
dezidierte Ablehnung der Monarchie als Staatsform, die Heftigkeit der Despo­
tismus- und Adelskritik und die Propagierung einer Revolution zur Überwin­
dung der bestehenden Ordnung.^^ Demgegenüber zeichneten sich schon die 
deutschen Frühliberalen des ausgehenden 18. Jahrhunderts durch zurückhal­
tendere Gleichheitsforderungen, das Eintreten für die konstitutionelle Monar­
chie, moderatere Fürsten- und Adelskritik und das Plädoyer für Reform statt 
Revolution aus.^'* Zwischen »Jakobinern« und späteren »Demokraten« sind 
aber auch personelle Verbindungslinien nachweisbar. So hat Walter Grab in 
seinen biographischen Arbeiten über Wilhelm Schulz gezeigt, wie dieser als 
Mitglied der »Gießener Schwarzen« und unter dem Eiiifluß Karl Pollens auf
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(Hrsg.) Mainz zwischen rot und schwarz, 1963; K. Julku, Die revolutionäre Bewegung im Rhein­
land, 1965; H. Scheel, Süddeutsche Jakobiner, 1962; ders. (Hrsg.), Jakobinische Flugschriften aus 
dem deutschen Süden, 1965. Von den neueren Studien sind vor allem die Arbeiten von Helmut 
Reinalterzu beachten: Ders. (Hrsg.), Jakobiner in Mitteleuropa, 1977; ders., Aufgeklärter Absolu­
tismus und Revolution, 1980; ders./A. Pelinka (Hrsg.), Die demokratische Bewegung in 
Deutschland, 1998. Zur Mainzer Republik: F. Dumont, Die Mainzer Republik, 1982. Von der 
Verfassungsgeschichte vernachlässigte republikanische Verfassungsprojekte der 1790er Jahre stellt 
vor: H. Dippel (Hrsg.), Die Anfänge des Konstitutionalismus in Deutschland, 1991.
Siehe dazu vor allem: H. Haupt, Karl Folien und die Gießener Schwarzen, 1907; R. Pregizer, 
Die politischen Ideen des Karl Folien, 1912. Im Überblick: E. R. Huber, Deutsche Verfassungs­
geschichte, Bd. I, ^1975, S. 724 f. Der Kotzebue-Attentäter Carl Ludwig Sand hatte gemeinsam 
mit dem späteren »Hambacher« Joharm Georg August Wirth das Gymnasium in Hof besucht 
und war an der Universität Jena unter den Einfluß Karl Follens geraten. Vgl. dazu ausführhch: 
G. Heydemann, Carl Ludwig Sand, 1985, S. 32,79 f.
So P. Wende, Demokraten (Vormärz), in: H. RiiNALTER (Hrsg.), Lexikon zu Demokratie und 
Liberalismus, 1993, S. 64.
Vgl. zu diesen Merkmalen: I. Stephan, Literarischer Jakobinismus in Deutschland, 1976, 
S. 46-78.
Vgl. Z. Batscha, Studien zur politischen Theorie des deutschen Frühliberalismus, 1981, S. 8.
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»jakobinische« Propagandamethoden zurückgriff.Eine direkte personelle 
Kontinuität vom Mainzer Jakobinerclub läßt sich im Falle Adam von Itzsteins 
nachweisen, dessen Gut Hallgarten im Rheingau seit den 1830er Jahren als 
Kontaktstelle liberaler und demokratischer Kreise fungierte.^^

Daß Liberale (»Konstitutionelle«) und Demokraten (»Ultraliberale«, »Radi­
kale«, »Republikaner«) trotz der ihnen gemeinsamen Oppositionshaltung gegen 
absolute, »despotische« Herrschaftsausübung unterschiedliche Strömungen mit 
divergierenden Auffassungen über Wege und Ziele seien, kristaUisierte sich in 
der politisch erregten Atmosphäre nach der französischen Julirevolution von
1830 heraus, als sich im konstitutionellen Süddeutschland eine radikale, das 
kompromißgeneigte und evolutionistische Politikverständnis der Liberalen ab­
lehnende Richtung deuthcher als zuvor vernehmbar machte. Der aus Brüssel 
stammende repubÜkanische Publizist Victor Amadeus Coremans unterschied
1831 in einer Flugschrift (»Volksrecht«, Nr. i) für Bayern zwischen den »Factio- 
nen« der »Liberalen« und der »Patrioten«. Unter den Liberalen seien viele, »wel­
che die Mäßigung ihres Charakters verleitet, anzunehmen, daß wechselseitige 
Nachgiebigkeit die sicherste Art und Weise sei. Alles zu ordnen und zu schlich­
ten«.^^ Dagegen zählten zu den »Patrioten« vor allem solche »Staatsbürger, die 
von Mittelwegen nicht wissen, unklaren Ideen nicht gewogen sind, aber vor Al­
lem den Despotismus nicht wollen, weil sie ihn für völkerverderbhch erachten«. 
Bei Hofe bezeichne man diese Gruppe als »republicanische Faction«.^* Zählte 
Coremans zu den Republikanern, glaubte der Rotteck-Schüler Ernst Münch im 
selben Jahr, vor diesen warnen zu müssen. In seinen »Patriotische[n] Ermahnun­
gen« »An die Deutschen« bezeichnete er als eine der »Hauptgefahren, welche 
dem Weltfrieden und Vaterlande drohen«, den nach »Volkssouveränität« stre­
benden »Demokratismus«.^’ Es liege im »Interesse der Monarchie«, diese Ge­
fahr »durch Bürgschaften von bewährter Namr [...] zu entwaffnen«.^®

62

Vgl. W. Grab, Dr. Wilhelm Schulz aus Darmstadt, 1987, S. 17-57; ders., Wilhelm Schulz. Ein 
bürgerlicher Vorkämpfer des sozialen und politischen Fortschritts, in: Ders., Radikale Lebensläu­
fe, 1980, S. 181 f.
Vgl. J. Rosskopf, Johann Adam von Itzstein, 1954.
Zitiert nach: B. Bauer, Geschichte der constitutioneilen und revolutionären Bewegungen, i. Bd., 
1845, S. 283. - Alle Zitate aus zeitgenössischen Quellen behalten die Originalschreibweise bei. 
Nur sehr ungewöhnhche Abweichungen vom heutigen Gebrauch werden mit [!] gekennzeichnet. 
Allerdings wurden offensichtliche Druckfehler stillschweigend korrigiert, die Interpunktion be­
treffende Abweichungen den heutigen Gepflogenheiten angepaßt. Auslassungen in Zitaten sind 
mit [...], unberücksichtigt gebliebene Absätze mit [Abs.] gekennzeichnet. Notwendige Bemer­
kungen des Verfassers in Zitaten erfolgen ebenfalls in eckigen Klammern.
Ebd., S. 284. Coremans’ Kategorien sind »von außen« herangetragen, spiegeln also keinesfalls eine 
feste Fraktionsbildung, von der zu dieser Zeit im Bayerischen Landtag keine Rede sein konnte. 
Vgl. H. Kramer, Fraktionsbindungen, S. 21-28. Siehe zur Position Coremans’ auch: Ders., Jahr­
büchlein des Republikaners, 1835. Für den Monat August findet sich dort die charakteristische 
Bemerkung: »Nur unbeschränkte Freiheit ist wahre Freiheit«.
E. Münch, Historische Rückbhcke, politische Zeitstimmen und patriotische Ermahnungen, 
I. Heft, 1831, S. 21. Siehe zur Person: N. Müller, Emst Münch und Karl von Rotteck. Eine Ver­
gleichung ihres politischen Glaubensbekenntnisses, in: Zeitschrift für Beförderung der Ge- 
schichts-, Altertums- und Volkskunde von Freiburg 34 (1918), S. 117-152.
Ebd., S. 24.
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In dem - gemessen an den Maßstäben der konstitutionellen Bewegung - 
politisch fortschrittlichsten Staat des Deutschen Bundes, dem Großherzogtum 
Baden, hatte sich der Kampf zwischen dem »Demokratismus« und dem konsti­
tutionell-monarchisch gesonnenen Liberalismus bereits im Vorfeld der Land­
tagswahlen von 1830/31 abgezeichnet: »Schon während des stürmischen Wahl­
kampfes konnte scharfen Beobachtern nicht entgehen, daß sich in der Stille 
bereits eine radikale Partei gebildet hatte, deren Pläne weit über die Ziele der 
Liberalen hinausgingen. Zu selbständigem Auftreten fühlte sie sich aber noch 
zu schwach, und Adam von Itzstein, der unter allen den Neugewählten ihr am 
nächsten stand, war viel zu klug, um sich offen zu ihr zu bekennen.«^* Es 
verwundert nicht, daß der Chronist den Namen Itzsteins herausstellt: Itzstein 
hatte in seiner Jugend noch dem Mainzer Jakobinerclub angehört und stand seit 
dieser Zeit republikanischen Ideen aufgeschlossen gegenüber. Er verstand sich 
als Vermittler zwischen Liberalen und Demokraten und bemühte sich in be­
sonderer Weise, die auseinanderstrebenden Teile der »Opposition« zusam- 
menzuhalten.^^ Die Herausbildung einer »radikalen« Richtung - der im 
Sprachgebrauch der Zeit häufige Begriff »Partei« meint lediglich eine Gesin­
nungsgemeinschaft und nicht wie im heutigen Wortsinn den organisierten 
Zusammenschluß nach dem Erwerb politischer Ämter strebender Personen^^ - 
wurde in Baden durch die besondere Aufmerksamkeit begünstigt, mit der man 
hier die politischen Vorgänge in den »fortschrittlicheren« Nachbarstaaten im 
Westen und Süden verfolgte. Zudem verbreiteten Emigrantenzirkel aus Straß­
burg und der Schweiz Flugblätter und Schriften, in denen die Republik propa­
giert und zum Sturz der Fürsten aufgerufen wurde. Es mehrten sich die Stim­
men, die Kritik an dem zum Ausgleich mit der Monarchie geneigten Liberalis­
mus übten. Bei diesen Auseinandersetzungen spielte die Frage eine zentrale 
Rolle, mit welchen Methoden die Veränderung der bestehenden Verhältnisse 
zu betreiben und ob eine Konstitutionalisierung der Monarchie oder die sofor­
tige und rücksichtslose Republikanisierung Deutschlands anzustreben sei. Wie 
sehr diese Alternativen bereits zu politischer Lagerbildung geführt hatten, 
beweist die Tatsache, daß einige Lexika Anfang der dreißiger Jahre zwischen 
Liberalismus und »Ultraliberalismus« oder »Radikahsmus« zu unterscheiden 
begannen. Der Liberale wolle das Zeitgemäße auf gesetzlichem Wege realisie­
ren und alles vermeiden, »was Anarchie und Revolution vorbereiten und her­
beiführen könnte«. Der »Ultraliberale« hingegen »schreit über Ungerechtigkeit
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H. V. TRErrscHKE, Deutsche Geschichte im Neunzehnten Jahrhundert, vierter Teil, 1981, S. 229. 
Die Formierung zweier Richtungen im Inneren der im weitesten Sinne »hberalen« Opposition 
vollzog sich mithin nicht erst in den vierziger Jahren, wie dies etwa Nanette G. Katzenstein be­
hauptet: Dies., Das Vorparlament, 1922, S. 15.
Vgl. J. Rosskopf, Johann Adam von Itzstein, 1954. In der Pauschalität der sozialökonomischen 
Einordnung frag;würdig: S. Schmidt, Der Hallgarten-Kreis 1839-1847. Zur Genese des bürgerli­
chen Parteiwesens im deutschen Vormärz, in: Wissenschaftliche Zeitschrift der Universität Jena 
13 (1964), S. 221-228.
Vgl. zu diesem Problemhreis vor allem: Th. Nipperdey, Grundprobleme der deutschen Parteige­
schichte im 19. Jahrhundert, in: G. A. Ritter (Hrsg.), Deutsche Parteien vor 1918,1973, S. 32-55.
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d Nachläßigkeit der Regierung, verspricht plötzliche Herbeiführung eines 
goldenen Zeitalters, wenn man ihm folgen wolle, und reizt zu Gesetzwidrigkeit 
und Aufruhr.«^"* So lautete die in gemäßigt-liberalen Kreisen verbreitete Lesart.

Eine aus dem Herbst 1831 stammende Gegenüberstellung der (gemäßigten) 
Liberalen mit den Ultraliberalen in den Pölitzschen »Jahrbüchern der Ge­
schichte und Staatskunst« sah die radikale Richtung u.a. durch folgende Merk­
male gekennzeichnet: Die Ultraliberalen seien wohl auch für die konstitutio­
nelle Monarchie, betonten jedoch das »demokratische Princip« sehr stark und 
gingen »von mißverstandenen Begriffen über die Volkssouverainetät«^^ aus. Sie 
forderten »Preßfreiheit« ohne jegliche Einschränkung, während die gemäßig­
ten Liberalen für »besonders aufgeregte und in politischer Hinsicht sehr be­
wegte Zeitperioden« Ausnahmen vorsähen.^* Schließlich sah der Verfasser den 
Unterschied im Tempo der erwünschten Veränderungen: Während die Libera­
len beispielsweise im Falle der »Befreiung des Ackerbaues«^^ zu Kompromis­
sen bereit seien, weil sie die finanziellen Schwierigkeiten einer staatlichen Ablö­
sung sähen, forderten die Ultraliberalen eine rasche Beseitigung des Übels, 
ohne die Probleme der Praxis und die Gefahren eines revolutionären Um­
bruchs ausreichend zu bedenken.^*

Eine systematische Auseinandersetzung mit dem »Ultraliberalismus« er­
schien 1832 aus der Feder des Leipziger Philosophen und Politikers Wilhelm 
Traugott Krug. Schon in seiner 1823 veröffentlichten Geschichte des Liberalis­
mus hatte der gemäßigte Liberale vor der revolutionär übersteigerten Form des 
Liberalismus gewarnt, dem »Ultraliberalismus, Jakobinismus, Sankülotismus, 
Radikalismus, Karbonarismus, oder wie man ihn sonst nach Zeit und Umstän­
den nennen will«.” Diese Strömung war nach der Julirevolution in Frankreich 
mächtig angeschwollen und nach Auffassung Krugs mit ihren maßlosen Forde­
rungen mitschuldig an den repressiven Bundesbeschlüssen nach dem Hamba- 
cher Fest.'*® So setzte er sich, vielfach anhand französischer Beispiele, ausführ-
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Art. »liberal«, in: Taschen-Conversations-Lexicon, hrsg von einer Gesellschaft Gelehrter, Bd. 13, 
1832, S. 110-113, hier S. 112. Zwischen »Liberahsmus« und »Ultrahberalismus« unterscheidet 
auch folgender Artikel: »Liberal, Liberalismus«, in: Allgemeines Deutsches Conversationslexi- 
kon, Bd. 6,1840, S. 542 f. Siebe dagegen: Anonym (Wilhelm Schulz), Art. »Radicalismus und Re­
publikanismus«, in: Brockhaus: Conversations-Lexikon der Gegenwart. In vier Bänden, Vierten 
Bandes erste Abtheilung, 1840, S. 459-469.
Von Weber, lieber den politischen Liberalismus und Ultra-Liberahsmus, in: Jahrbücher der Ge­
schichte und Staatskunst 5 (1832), I, S. 60. Bei der Bezeichnung des Verfassers fehlt der Vorname, 
er firmiert als »Director [...] von Tübingen«. Der Artikel ist auf den Monat Oktober 1831 datiert. 
Ebd.,S.62.

37 Ebd.,S.66.
3* Vgl. zur Herausbildung beider Lager auch den Überblick bei: W. Labuhn, Literatur und Öffent­

lichkeit im Vormärz, 1980, S. 74-96.
3’ W. T. Krug, Geschichtliche Darstellung des Liberalismus alter und neuer Zeit. Ein historisch-po­

litischer Versuch (1823), in: Ders. (Hrsg.), Politische und juridische Schriften, Zweiter Bd., 1834, 
S. 376 (Hervorhebung im Original). Siehe mit weiteren Hinweisen: H. Fenske, Der deutsche Li­
berdismus 1815-1848, in: Jahrbuch der Hambach-Gesellschaft i (1988), S. 34.
Vgl. W. T. Krug, Der fdsche Liberdismus unsrer Zeit. Ein Beitrag zur Geschichte des Liberalis­
mus und eine Mahnung für künftige Volksvertreter (1832), in: Ders. (Hrsg.), Politische und juri­
dische Schriften, Dritter Bd.,i835,S.333-335.



Liberale und Demokraten - Genese und Entfaltung zweier Strömungen

lieh mit dem liberalen »Ultraismus«'*’ auseinander, um seine Leser zur »Rück­
kehr vom falschen zum echten Liberalismus«^^ zu ermahnen. Während der 
echte Liberalismus »vom Prinzipe des Rechtes« ausgehe, herrsche beim fal­
schen die »Willkür«“*^ und der gewissenlose Grundsatz, wonach der Zweck die 
Mittel heilige.'*'* Trete der echte Liberalismus für die gesetzliche Ordnung ein, 
habe der falsche »einen so wunderlichen Begriff von der Freiheit«'*^ daß er 
letztlich jede Ordnung in Frage stelle. In diesem Sinne galten ihm zwei Wort­
führer des Flambacher Festes, Wirth und Siebenpfeiffer, als »die Heroen des 
deutschen Pseudo-Liberalismus«.'*^ Im Gegensatz zum echten Liberalismus, 
liebäugele der falsche selbst mit dem Mittel des Krieges, schmähe die Fürsten 
und schmeichle den Völkern'*^, opponiere des Opponierens willen'*®, fordere 
»Pressfreiheit« auch für Beleidigungen und Aufrufe zur Gewalt'*’, ziehe der 
Reform die Revolution vor^° und neige insgesamt dazu, alles bis zum Äußer­
sten zu treiben.^’

Divergenzen dieser Art waren auch die Ursache für das Zerwürfnis des 
Freiburger Gelehrten Karl von Rotteck, dem Führer der liberalen Opposition 
im badischen Landtag, mit seinem ehemaligen Schüler Philipp Jacob Sieben­
pfeiffer. Am 9. Februar 1832 schrieb Siebenpfeiffer an Rotteck: »Wann wird 
doch diese konstitutionelle Lüge, dieses ekelhafte Lobhudeln der Fürsten, 
wovon keiner einen Gran mehr Gehalt hat, als der andere, aufhören! [...] 
Kämpfet nur ein Jahr lang mit euern süßlichen Halbheiten, und ihr werdet die 
Erfahrung machen, die ich gemacht, die Ueberzeugung gewinnen, die ich 
gewohnnen: es ist kein Heil zu hoffen, als - vom Volke selbst. Dahin arbeite 
ich.«^^ Siebenpfeiffers Mitstreiter, Johann Georg August Wirth, schrieb 1841
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Ebd., S. 333. Siehe zu diesem Begriff auch Ders., Allgemeines Handwörterbuch, Bd. 5 als Supple­
ment. Zweite Abtheilung, ^ 1838, S. 392.
Ebd., S. 33 5 (Hervorhebung im Original).
Ebd., S. 338.

^ Vgl. ebd., S. 345.
“*5 Ebd., S. 346.

Ebd., S. 350.
II Vgl. ebd., S. 357.
'*® Vgl. ebd., S. 362.
« Vgl. ebd., S. 367-373-

Vgl. ebd., S. 374.
Vgl. ebd., S. 377.
Brief Siebenpfeiffers an Rotteck, Oggersheim, 9. Februar 1832, abgedruckt bei: F. Laubenber­
ger, Phihpp Jacob Siebenpfeiffer an Karl von Rotteck. Zeugnisse einer Freundschaft aus bisher 
unbekannten Briefen, in: Zeitschrift für die Geschichte der Saargegend 14 (1964), S. 166. In seiner 
Geschichte des badischen Landtags meint Leonard Müller, die Beachtung des am i. März 1832 in 
Kraft getretenen badischen Preßgesetzes wäre der unter dem Druck des Deutschen Bundes ste­
henden großherzoglichen Regierung leichter gefallen, hätte sie sich nur der Opposition gemäßig­
ter Liberaler vom Schlage Rottecks gegenübergesehen: »Denn die alten und jungen badischen 
Schriftsteller, die jetzt auf den Plan traten, Rotteck und >der Freisinnige«, Mathy und >der Zeit­
geist«, waren ihrem Wesen nach ganz anders geartet als die benachbarten pfälzischen Litteraten 
Wirth-Siebenpfeiffer und ihre Organe. Sie standen auf dem festen Grund und Boden vom 22. Au­
gust 1818. >Der Freisinnige«, so lautete die Ankündigung, die mit wenigen Ausnahmen auch Wort 
hielt, >widmet seine Arbeit der großen Sache der Konstitution in ganz Deutschland. Er wird in li­
beralem Sinn, freimütig und furchtlos, doch würdig, besonnen und fern von leidenschaftlichen




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































